
 

 

 

Einladung 
 

Am Montag, den 10.11.2025, 16.00 Uhr, findet im Sitzungssaal des Zweckverbands 
Wasserversorgung Letzenberggruppe in Malsch, Oberer Jagdweg 20, die zweite 
öffentliche Verbandsversammlung des Jahres 2025 statt. 
 

 
Tagesordnung öffentlich: 

 

 

TOP 1: Fragen der Einwohner 
 
TOP 2:  Bestellung der Urkundspersonen 
 
TOP 3: Jahresabschluss 2024 
 
TOP 4: ZWL-Unternehmensplanung 2025 - 2028 
 
TOP 5: Änderung Wassergebühr ab 2026 
 
TOP 6: Allgemeine Finanzprüfung 2018 - 2022 der Gemeindeprüfungsanstalt 
 
TOP 7: Wahl des ZWL-Verbandsvorsitzenden und seiner Stellvertreter 
 
TOP 8: Bestellung der ZWL-Vertreter für die WGZ-Verbandsversammlung 
 
TOP 9: Abschluss Stromliefervertrag 2026 - 2027 
 
TOP 10: Abschluss Gasliefervertrag 2026 - 2027 
 
TOP 11: Ersatzbeschaffung eines Fahrzeugs für den ZWL-Fuhrpark   
 
TOP 12:  Verschiedenes 
 
 
Die Einwohner der Verbandsgemeinden Malsch, Mühlhausen und Rauenberg sowie alle 
Interessierte werden hierzu freundlich eingeladen.  
 

Jens Spanberger, Bürgermeister 
Vorsitzender Zweckverband Wasserversorgung Letzenberggruppe 



 

 

Sitzungsvorlage 

 

Gremium:   ZWL Verbandsversammlung 

Sitzungscharakter:  öffentlich 

Sitzungsdatum:  10.11.2025 

Sachbearbeiter:  Schmitt, Uwe 

 

Tagesordnungspunkt: 2 

Bezeichnung: Bestellung der Urkundspersonen 

         

Beschlussvorschlag: 

Zu Urkundspersonen der Sitzung werden die Verbandsmitglieder Reinhold Sauer und 
Franz Sieber bestellt.  

  

Sachverhalt: 

Turnusgemäß werden die Verbandsmitglieder Reinhold Sauer und Franz Sieber zu 
Urkundspersonen der Sitzung vorgeschlagen.    

 



 

 

Sitzungsvorlage 

 

Gremium:   ZWL Verbandsversammlung 

Sitzungscharakter:  öffentlich 

Sitzungsdatum:  10.11.2025 

Sachbearbeiter:  Schmitt, Uwe 

 

Tagesordnungspunkt: 3 

Bezeichnung: Jahresabschluss 2024 

         

Beschlussvorschlag: 

Siehe Feststellungsbeschluss 

  

Sachverhalt: 

Zusammen mit der Hettinger und Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft konnte der 
Jahresabschluss zum 31.12.2024 fertiggestellt werden. Der Jahresabschluss (Hauptteil und 
Erläuterungsteil inkl. Anlagen) ist der Sitzungsvorlage in elektronischer Form beigefügt. 

Auszug aus dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2024 (Anlage H): 

Geschäftsverlauf 

Nachdem der private Wasserverbrauch pro Kopf in Deutschland laut Veröffentlichungen des 
Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. (BDEW) in den Jahren um 1990 
noch mehr als 140 Liter betrug, zeigte sich in den Jahren 2010, 2011 und 2013 mit jeweils rd. 
121 Liter täglich der absolute Niederstwert seit 1990. Seit 2014 war wieder ein moderater 
Anstieg auf rd. 125 Liter (2019) festzustellen. Im Jahr 2020 kam es dann bedingt durch die 
Corona-Pandemie zu einer deutlichen Erhöhung des Wasserverbrauchs auf 129 Liter. Seit 
2021 zeigt sich der Wasserverbrauch dagegen wieder leicht rückläufig. Im Jahr 2022 lag er 
bei 125 Liter und im Jahr 2023 bei 121 Liter. Im Jahr 2024 ist wieder ein leichter Anstieg auf 
123 Liter täglich gemessen worden. Im Verbandsgebiet betrug der rechnerische 
Wasserverbrauch je Einwohner in 2022 ebenso wie Bundesgebiet rd.125 Liter täglich, im Jahr 
2023 waren dies rd. 120 Liter täglich. Im Berichtsjahr 2024 fiel der Wert auf rd. 116 Liter täglich 
zurück. Die Wassermengenabgabe im Verbandsgebiet sank im Geschäftsjahr um -2,4%, 
nachdem im Jahr 2023 eine Abnahme um -6,0% zu verzeichnen war. Im Jahr 2022 war noch 
eine Zunahme um 5,0% gemessen worden. Die Einwohnerzahl hat sich im Berichtsjahr 2024 
geringfügig um 29 (-0,1%) auf 20.906 verringert. 



Ertragslage 

Der Zweckverband musste im Berichtsjahr 2024 einen Jahresfehlbetrag von T€ -58 
hinnehmen. Im Jahr 2023 konnte noch ein Jahresüberschuss in Höhe von € 198 verbucht 
werden. Das Rekordergebnis wurde im Jahr 2022 mit T€ 433 erwirtschaftet. Ursächlich für die 
aktuelle Ergebnisentwicklung 2024 sind verringerte Wasserabgabemengen sowie zusätzliche 
Ergebnisbelastungen durch höhere Kostenanteile der Wasserwerke im Materialbereich sowie 
beim Personalaufwand (u.a. aufgrund von notwendigen Tarifanpassungen) und bei den 
Verwaltungskosten (u.a. im IT-Sektor). Der Wasserpreis betrug im Zeitraum 01.01.2019 bis 
31.12.2020 € 2,05 je cbm. Die letzte Anpassung erfolgte zum 01.01.2021 auf den auch im 
Berichtsjahr gültigen Wert von € 2,20 je cbm. Der Wasserpreis liegt damit weiterhin deutlich 
unter dem Durchschnittspreis von Baden-Württemberg. Dieser lag 2024 bei durchschnittlich € 
2,59 je cbm; 2023: € 2,44 je cbm und 2022 € 2,33 je cbm. Der Zweckverband gehört damit zu 
den wenigen Wasserversorgern in Baden-Württemberg, der seinen Abgabepreis seit 2021 
nicht verändert hat. Dieses Thema wird derzeit vom Zweckverband bearbeitet, da ein deutlich 
positives Ergebnis erforderlich ist, um die Versorgungssicherheit, und damit die 
Investitionssicherheit, verbunden mit der entsprechenden Kapitaldienstfähigkeit, auch in 
Zukunft zu gewährleisten. Dass der Zweckverband keine eigentliche Gewinnerzielungsabsicht 
hat, zeigt sich darin, dass zum 31.12.2024 rd. 50% des Eigenkapitals in der zweckgebundenen 
Rücklage für Investitionen und Erneuerungen dotiert sind. 

Vermögens- und Finanzlage 

Im Berichtsjahr waren ebenso wie im Vorjahr Sachinvestitionen zur Sicherung und Erweiterung 
der eigenen Versorgungsanlagen in Höhe von € 0,7 Mio. erforderlich, die überwiegend 
Erneuerungsmaßnahmen des Leitungsnetzes betrafen. Die Investitionen wurden durch 
Mittelfreisetzungen aus Abschreibungen (€ 0,4 Mio.) und im Übrigen aus Liquiditätsreserven 
finanziert. Der Zweckverband hat auch im Berichtsjahr keine Investitionsdarlehen 
aufgenommen. Durch den Einsatz von Liquiditätsreserven, d.h. Verwendung der vorhandenen 
liquiden Mittel auf den Geldkonten zur unmittelbaren Investitionsfinanzierung und zur Tilgung 
von Investitionsdarlehen wurde das Umlaufvermögen trotz höherer Forderungen u.ä. um € -
0,5 Mio. gegenüber dem Vorjahresstichtag auf € 1,2 Mio. reduziert. Das langfristige 
Fremdkapital wurde zum Bilanzstichtag durch planmäßige Tilgungen um 0,2 Mio. auf € 4,1 
Mio. verringert. Das kurzfristige Fremdkapital blieb im Wesentlichen auf Vorjahresniveau (€ 
1,3 Mio.). Hier saldiert sich mit jeweils € 0,1 Mio. die stichtagsbedingte Erhöhung der 
Rückstellungen, die vor allem ausstehende Lieferantenrechnungen für 
Investitionsmaßnahmen betreffen, mit der Rückführung von kurzfristigen Verbindlichkeiten. 
Zum Stichtag waren aus dem Bilanzgewinn per Saldo € 0,1 Mio. in die Rücklagen für 
Investitionen und Erneuerungen („Zweckgebundene Rücklagen“) einzustellen. Die 
Rücklagendotierungen werden in fristenkongruent zu den entsprechenden Abschreibungen 
aufgelöst. Unter Berücksichtigung dieser Dotierung und des geringfügigen Jahresfehlbetrags 
2024 reduzierte sich der Bilanzgewinn um € -0,1 Mio. auf knapp € 1,2 Mio.; er umfasst damit 
rd. 11,1% (Vorjahresstichtag 11,9%) der Bilanzsumme bzw. rd. 23% (Vorjahresstichtag rd. 
25%) des Eigenkapitals. 

Die Bilanz zum 31.12.2024 mit einer Bilanzsumme von 10,415 Mio. € ist Bestandteil des 
Jahresabschlusses und als Anlage A darin enthalten. Die Erfolgsrechnung (als Gewinn- und 
Verlustrechnung) ist in der Anlage B dargestellt. 

Der Jahresabschluss 2024 wird im Rahmen der Sitzung ausführlich vorgestellt. 

 

 



Feststellungsbeschluss 

I. 

Aufgrund von § 16 Abs. 3 Eigenbetriebsgesetzes stellt die Verbandsversammlung am 
10.11.2025 den Jahresabschluss des Zweckverbands Wasserversorgung Letzenberggruppe 
für das Jahr 2024 mit folgenden Werten fest: 

 

II. 

Verwendung des Jahresüberschusses/Behandlung des Jahresfehlbetrags  

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 58.130,36 € wird mit dem Gewinnvortrag verrechnet. 

III.  

Die Betriebsleitung (Verbandsleitung) wird entlastet. 
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HETTINGER UND PARTNER GMBH

WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT

Hauptteil Seite

A. Auftrag und Auftragsdurchführung   H 1

B. Grundlagen des Zweckverbandes

I. Rechtliche Grundlagen H 2 - H 3

II. Steuerliche Grundlagen H 3

III. Technisch-wirtschaftliche Grundlagen H 4

C. Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

I. Bestandsnachweise, Gliederung und Bewertung H 5

II. Bilanzanalyse H 6 - H 9

III. Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr (Ertragslage) H 10 - H 12

D. Bescheinigung    H 13

Erläuterungsteil

Erläuterungen zur Bilanz zum 31. Dezember 2024

 Aktiva E  1  - E 13

Passiva E 14 - E 22

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung für die Zeit

vom 01. Januar bis 31. Dezember 2024 E 23 - E 32

Anlagen

A Bilanz zum 31. Dezember 2024

B Erfolgsrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2024

C Anlagespiegel zum 31. Dezember 2024

D Anlagenachweis zum 31. Dezember 2024

E Darlehensübersicht zum 31. Dezember 2024

F Liquiditätsrechnung

G Anhang für das Geschäftsjahr 2024

H Lagebericht für das Geschäftsjahr 2024

I Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 01. Januar 2024
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Anlage F/1

���������	
��
	������������
�������
����������

�����������	
��
�
� § 10 i.V.m. § 16 Absatz 1 EigBG

Ergebnis Fortgeschriebener Ergebnis Vergleich

Ergebnis/

Ansatz Ansatz

Vorjahr Wirtschafts- Wirtschafts- (Spalten 3 - 2)

jahr jahr

EUR EUR EUR EUR

1 � 3 4

1 Periodenergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag) 198.417,25 -58.130,36 -58.130,36

2
Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des 
Anlagevermögens

388.309,98 391.419,03 391.419,03

3 Zunahme/Abnahme der Rückstellungen -131.701,42 136.100,00 136.100,00

4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge 0,00

5
Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen 
und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder 
Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

-313.338,89 -297,03 -297,03

6
Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder 
Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

740.889,30 -98.993,51 -98.993,51

7
Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des 
Anlagevermögens

0,00 0,00 0,00

8 Zinsaufwendungen/Zinserträge 72.282,12 72.282,12 72.282,12

9 Sonstige Beteiligungserträge -50.122,00 -50.122,00 -50.122,00

10
Aufwendungen/Erträge von außergewöhnlicher Größenordnung oder 
außergewöhnlicher Bedeutung

0,00 0,00

11 Ertragsteueraufwand/-ertrag 41.754,30 -9.561,59 -9.561,59

12 Ertragsteuerzahlungen -82.498,30 -80.449,49 -80.449,49

13
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender 
Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 bis 12) 

863.992,34 0,00 302.247,17 302.247,17

14
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen 
Anlagevermögens 

0,00 0,00 0,00

15
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des 
Sachanlagevermögens

0,00 0,00 0,00

16
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des 
Finanzanlagevermögens 

81.600,00 81.600,00 81.600,00

17
Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter 
Investitionszuschüsse durch Dritte

0,00 0,00 0,00

18 Erhaltene Zinsen 31,21 31,21 31,21

19 Erhaltene Dividenden 24.224,00 25.340,00 25.340,00

20
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus 
Nummern 14 bis 19)

105.855,21 0 106.971,21 106.971,21

21 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen 0,00 0,00 0,00

22 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen -696.223,23 659.109,87 659.109,87

23 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 0,00 0,00 0,00

24 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte 0,00 0,00 0,00

25
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 
aus Nummern 21 bis 24)

-696.223,23 659.109,87 659.109,87

Nr.

+/-

+/-

-/+

+/-

+/-

+/-

-

+/-

-/+

+/-

-/+
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Anlage F/2

Ergebnis Fortgeschriebener Ergebnis Vergleich

Ergebnis/

Ansatz Ansatz

Vorjahr Wirtschafts- Wirtschafts- (Spalten 3 - 2)

jahr jahr

EUR EUR EUR EUR

1 � 3 4

26
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus 
Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 20 und 25)

-590.368,02 -552.138,66 -552.138,66

27
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummern 
13 und 26)

273.624,32 -249.891,49 -249.891,49

28 ��
�	���
��
�����
�	���	��������
��
 0,00

29
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und 
wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der 
Gemeinde und anderen Eigenbetrieben

0,00

30
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und 
wirtschaftlich vergleich-baren Vorgängen für Investitionen bei Dritten

0,00

31 Nettoveränderung von Investitionsbeiträgen   -31.637,03 -48.021,07 -48.021,07

32 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde 0,00

33 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter 0,00

Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -48.021,07 -48.021,07

(Summe aus Nummern 28 bis 33)

35 ����	���
��
�	�������
�	���	����	������
��
 0,00

36
Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und 
wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber 
der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben

0,00

37
Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und 
wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber 
Dritten

-253.138,03 -236.579,85 -236.579,85

38 Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen 0,00

39
Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen 
der Gemeinde

0,00

40
Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen 
Dritter

0,00

41 Gezahlte Zinsen -72.313,33 -72.313,33 -72.313,33

Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -325.451,36 -308.893,18 -308.893,18

(Summe aus Nummern 35 bis 41)

Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus 
Finanzierungstätigkeit

-357.088,39 -356.914,25 -356.914,25

(Saldo aus Nummern 34 und 42)

Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des 
Wirtschaftsjahres

-83.464,07 -606.805,74 -606.805,74

(Summe aus Nummern 27 und 43)

42

44

43

Nr.

34 -31.637,03
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Anlage F/3

Ergebnis Fortgeschriebener Ergebnis Vergleich

Ergebnis/

Ansatz Ansatz

Vorjahr Wirtschafts- Wirtschafts- (Spalten 3 - 2)

jahr jahr

EUR EUR EUR EUR

1 � 3 4

45
Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der 
kurzfristigen Finanzdisposition

46 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

47
Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der 
kurzfristigen Finanzdisposition

48 Auszahlungen aus der Rückzahlung von Kassenkrediten

Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplan-unwirksamen 
Einzahlungen und Auszahlungen 

(Saldo aus Nummern 45 bis 48)

50 �
�	
������	
��	
��	���
��������
 1.057.156,30 973.692,23

Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln

(Summe aus Nummern 44 und 49)

Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des 

Wirtschaftsjahres4

(Saldo aus den Summen Nummern 50 und 51)

nachrichtlich: 

53 �
�����	
��	
��������
�����
������
����� 	�����
�� 973.692,23 366.886,49

54 voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende

Nr.

52 973.692,23 366.886,49

51 -83.464,07 -606.805,74

49 0
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 Zweckverband Wasserversorgung Letzenberggruppe 

 

Lagebericht zum 31. Dezember 2024 

 

1. Grundlagen des Zweckverbandes 

 

Der Zweckverband Wasserversorgung Letzenberggruppe (ZWL) wurde am 24.08.1950 von den 

Gemeinden Malsch, Mühlhausen und Rauenberg und den früheren Gemeinden Malschenberg und 

Rettigheim gegründet. 

 

Die Zielsetzung des ZWL besteht in der Versorgung von rund 21.000 Einwohnern der Gemeinden Malsch, 

Mühlhausen mit den Ortsteilen Rettigheim und Tairnbach sowie der Stadt Rauenberg mit den 

Stadtteilen Malschenberg und Rotenberg, mit qualitativ bestem und einwandfreiem Trinkwasser, das 

vom an der Kreisstraße St. Leon - Kirrlach gelegenen Wasserwerk „Untere Lußhardt“ auf Gemarkung St. 

Leon geliefert wird. Für den Ortsteil Tairnbach der Gemeinde Mühlhausen bezieht der Verband das 

Trinkwasser von der Gruppenwasserversorgung Hohberg, Östringen.  

 

Die aktuelle Verbandssatzung trat am 01.01.2019 in Kraft. 

 

 

2. Wirtschaftsbericht 

 

2.1. Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen 

 

Nach der Corona-Pandemie stieg das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukts (BIP) im Jahr 2021 um 2,7%; 

im Jahr 2022 reduzierte sich das Wachstum auf 1,9%. Im Jahr 2023 ist sogar eine Rezession um -0,3% 

und im Berichtsjahr 2024 um weitere -0,2% gegenüber dem Vorjahreswert eingetreten. Ursächlich 

hierfür waren globale Krisen wie der Krieg in der Ukraine aber auch nach wie vor anhaltende Material- 

und Lieferengpässe und anhaltend hohe Energiepreise. 

 

2.2. Geschäftsverlauf 

 
Nachdem der private Wasserverbrauch pro Kopf in Deutschland laut Veröffentlichungen des 

Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. (BDEW) in den Jahren um 1990 noch mehr als 

140 Liter betrug, zeigte sich in den Jahren 2010, 2011 und 2013 mit jeweils rd. 121 Liter täglich der 

absolute Niederstwert seit 1990. Seit 2014 war wieder ein moderater Anstieg auf rd. 125 Liter (2019) 

festzustellen. Im Jahr 2020 kam es dann bedingt durch die Corona-Pandemie zu einer deutlichen 

Erhöhung des Wasserverbrauchs auf 129 Liter. Seit 2021 zeigt sich der Wasserverbrauch dagegen wieder 

leicht rückläufig. Im Jahr 2022 lag er bei 125 Liter und im Jahr 2023 bei 121 Liter. Im Jahr 2024 ist wieder 

ein leichter Anstieg auf 123 Liter täglich gemessen worden. 

 

Im Verbandsgebiet betrug der rechnerische Wasserverbrauch je Einwohner in 2022 ebenso wie 

Bundesgebiet rd.125 Liter täglich, im Jahr 2023 waren dies rd. 120 Liter täglich. Im Berichtsjahr 2024 

ging der Wert auf rd. 116 Liter täglich zurück. 

 

Die Wassermengenabgabe im Verbandsgebiet sank im Geschäftsjahr um -2,4%, nachdem im Jahr 2023 

eine Abnahme um -6,0% zu verzeichnen war. Im Jahr 2022 war noch eine Zunahme um 5,0% gemessen 

worden. Die Einwohnerzahl hat sich im Berichtsjahr 2024 geringfügig um 29 (-0,1%) auf 20.906 

verringert. 
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2.3. Lage 

 

2.3.1. Ertragslage 

 
Der Zweckverband musste im Berichtsjahr 2024 einen Jahresfehlbetrag von T€ -58 hinnehmen. Im Jahr 

2023 konnte noch ein Jahresüberschuss in Höhe von € 198 verbucht werden. Das Rekordergebnis wurde 

im Jahr 2022 mit T€ 433 erwirtschaftet. 

 

Ursächlich für die aktuelle Ergebnisentwicklung 2024 sind verringerte Wasserabgabemengen sowie 

zusätzliche Ergebnisbelastungen durch höhere Kostenanteile der Wasserwerke im Materialbereich 

sowie beim Personalaufwand (u.a. aufgrund von notwendigen Tarifanpassungen) und bei den 

Verwaltungskosten (u.a. im IT-Sektor). 

 

Der Wasserpreis betrug im Zeitraum 01.01.2019 bis 31.12.2020 € 2,05 je cbm. Die letzte Anpassung 

erfolgte zum 01.01.2021 auf den auch im Berichtsjahr gültigen Wert von € 2,20 je cbm. Der Wasserpreis 

liegt damit weiterhin deutlich unter dem Durchschnittspreis von Baden-Württemberg. Dieser lag 2024 

bei durchschnittlich € 2,59 je cbm; 2023: € 2,44 je cbm und 2022 € 2,33 je cbm. Der Zweckverband 

gehört damit zu den wenigen Wasserversorgern in Baden-Württemberg, der seinen Abgabepreis seit 

2021 nicht verändert hat. 

 

Dieses Thema wird derzeit vom Zweckverband bearbeitet, da ein deutlich positives Ergebnis erforderlich 

ist, um die Versorgungssicherheit, und damit die Investitionssicherheit, verbunden mit der 

entsprechenden Kapitaldienstfähigkeit, auch in Zukunft zu gewährleisten. Dass der Zweckverband keine 

eigentliche Gewinnerzielungsabsicht hat, zeigt sich darin, dass zum 31.12.2024 rd. 50% des Eigenkapitals 

in der zweckgebundenen Rücklage für Investitionen und Erneuerungen dotiert sind. 

 

 

2.3.2. Vermögens- und Finanzlage 

 
Im Berichtsjahr waren ebenso wie im Vorjahr Sachinvestitionen zur Sicherung und Erweiterung der 

eigenen Versorgungsanlagen in Höhe von € 0,7 Mio. erforderlich, die überwiegend 

Erneuerungsmaßnahmen des Leitungsnetzes betrafen. Die Investitionen wurden durch 

Mittelfreisetzungen aus Abschreibungen (€ 0,4 Mio.) und im Übrigen aus Liquiditätsreserven finanziert. 

Der Zweckverband hat auch im Berichtsjahr keine Investitionsdarlehen aufgenommen. 

 

Durch den Einsatz von Liquiditätsreserven, d.h. Verwendung der vorhandenen liquiden Mittel auf den 

Geldkonten zur unmittelbaren Investitionsfinanzierung und zur Tilgung von Investitionsdarlehen wurde 

das Umlaufvermögen trotz höherer Forderungen u.ä. um € -0,5 Mio. gegenüber dem Vorjahresstichtag 

auf € 1,2 Mio. reduziert. 

 

Das langfristige Fremdkapital wurde zum Bilanzstichtag durch planmäßige Tilgungen um 0,2 Mio. auf € 

4,1 Mio. verringert. Das kurzfristige Fremdkapital blieb im Wesentlichen auf Vorjahresniveau (€ 1,3 

Mio.). Hier saldiert sich mit jeweils € 0,1 Mio. die stichtagsbedingte Erhöhung der Rückstellungen, die 

vor allem ausstehende Lieferantenrechnungen für Investitionsmaßnahmen betreffen, mit der 

Rückführung von kurzfristigen Verbindlichkeiten. 

 

Zum Stichtag waren aus dem Bilanzgewinn per Saldo € 0,1 Mio. in die Rücklagen für Investitionen und 

Erneuerungen („Zweckgebundene Rücklagen“) einzustellen. Die Rücklagendotierungen werden in 

fristenkongruent zu den entsprechenden Abschreibungen aufgelöst. Unter Berücksichtigung dieser 

Dotierung und des geringfügigen Jahresfehlbetrags 2024 reduzierte sich der Bilanzgewinn um € -0,1 Mio.  

auf knapp € 1,2 Mio.; er umfasst damit rd. 11,1% (Vorjahresstichtag 11,9%) der Bilanzsumme bzw. rd.  

23% (Vorjahresstichtag rd. 25%) des Eigenkapitals. 
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2.4. Finanzielle Leistungsindikatoren 

 
Im Rahmen der internen betriebswirtschaftlichen Steuerung zieht der Zweckverband als 

Leistungsparameter insbesondere den Brutto Cash-Flow heran. Dieser konnte im Berichtsjahr in Höhe 

von € 0,3 Mio. (Vorjahr € 0,6 Mio.) erwirtschaftet werden. 

 

Er war damit planmäßig geeignet, rd. 43% der Investitionsfinanzierung des Berichtsjahres zu decken. Die 

Restdeckung sowie die Tilgung von Kreditverpflichtungen wurden aus der Liquiditätsreserve 

(Geldkonten) bestritten. Eine weitere Mittelaufnahme von lang- und mittelfristigen Fremdkapital ist im 

Berichtsjahr nicht erfolgt. 

 

 

3. Prognosebericht 

 

Für das Jahr 2025 wird bei unverändertem Wasserabgabepreis lt. Wirtschaftsplan eine im Wesentlichen 

ausgeglichenes Ergebnis erwartet. Unter Berücksichtigung der Plan-Abschreibungen wird mit einem 

Brutto Cash-Flow 2025 in Höhe von € 0,4 Mio. gerechnet. Notwendige Investitionsmaßnahmen, unter 

anderem in die Wasserleitungen der angeschlossenen Gemeinden, werden somit nicht ausschließlich 

aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Es werden daher erstmalig seit dem Jahr 2020 auch 

wieder neue Kreditaufnahmen erforderlich sein, die im Berichtsjahr 2024 noch entgegen der 

ursprünglichen Planung vermieden werden konnten. 

 

 

4. Chancen- und Risiken 

 

4.1. Risikobericht 

 

Die Geschäftsentwicklung ist in sehr hohem Maße durch Witterungsfaktoren beeinflusst; der 

Zweckverband ist aber entsprechend technisch eingerichtet. Wirtschaftliche Risiken liegen in 

Investitionsfinanzierung, auf die sich der Zweckverband einrichten muss.  

 

4.2. Chancenbericht 

 
Die Erhöhung des Wasserabgabepreises zum 01.01.2013, 01.01.2019 und 01.01.2021 versetzten den 

Zweckverband in die Lage, seine finanziellen Belastungen, die sich aus der Versorgungssicherung im 

Verbandsgebiet ergeben, zu tragen. Die Absicht des Verbandes, die Entwicklung des 

Wasserabgabepreises an die landesweite Entwicklung anzupassen, wird die Versorgungssicherheit auch 

künftig gewährleisten. 

 

 

5. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten 

 
Zu den im Zweckverband bestehenden Finanzinstrumenten zählen Forderungen, Verbindlichkeiten und 

Guthaben bei Kreditinstituten.  

 

Durch das bestehende Forderungsmanagement werden die Ausfallrisiken minimiert. Soweit dennoch 

Ausfall- und Bonitätsrisiken bei den finanziellen Vermögenswerten erkennbar sind, werden entsprechende 

Wertberichtigungen vorgenommen. 

 

Die Darlehensverbindlichkeiten werden plangemäß getilgt, die anderen Verbindlichkeiten werden innerhalb 

der vereinbarten Zahlungsfristen gezahlt. 
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6. Sozialbericht 

 

Der Personalbestand zum 31.12.2024 umfasst 18 (im Vorjahr 17) Personen inkl. 2 Auszubildende; 

Teilzeitkräfte sind zu 100% berücksichtigt. 

 

Malsch, den 14.10.2025 

 

 

______________________________ 

Bürgermeister Jens Spanberger 

Zweckverbandsvorsitzender 

 



1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschafts-
prüferinnen, Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
(im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und
ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirt-
schaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas
anderes ausdrücklich in Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend
vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies vereinbart ist oder
sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf
solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten
gegenüber. Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit
dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten
zu.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein
bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsät-
zen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer
übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben
der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder
Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der
Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sach-
verständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei
betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen Vereinbarung in
Textform.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschlie-
-

tet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folge-
rungen hinzuweisen.

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer
alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weite-
ren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vor-
gängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung
des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterla-
gen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst wäh-
rend der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftragge-
ber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Voll-
ständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen
sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirt-
schaftsprüfer formulierten Erklärung in gesetzlicher Schriftform oder einer
sonstigen vom Wirtschaftsprüfer bestimmten Form zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit
der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer
des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder
Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene
Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirt-
schaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netz-
werkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf

wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beein-
trächtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des
Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des
Auftrags in gesetzlicher Schriftform oder Textform darzustellen hat, ist al-
lein diese Darstellung maßgebend. Entwürfe solcher Darstellungen sind

unverbindlich. Sofern nicht anders gesetzlich vorgesehen oder vertraglich
vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschafts-
prüfers nur dann verbindlich, wenn sie in Textform bestätigt werden. Er-
klärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten
Auftrags sind stets unverbindlich.

(Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Ent-
wurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden
des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der
in Textform erteilten Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der
Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Geset-

die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auf-
traggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfül-
lung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw.
unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der
Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurück-
treten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann
der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktre-
ten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung,
Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Inte-
resse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt
Nr. 9.

(2) Ein Nacherfüllungsanspruch aus Abs. 1 muss vom Auftraggeber un-
verzüglich in Textform geltend gemacht werden. Nacherfüllungsansprü-
che nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, ver-
jähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom
Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkei-

enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äuße-
rung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fäl-
len ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1
-

de, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden,
Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezo-
genen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Da-
tenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers,
insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen
Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des
§ 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung

Anspruch des Auftraggebers aus dem zwischen ihm und dem Wirtschafts-
prüfer bestehenden Vertragsverhältnis auf Ersatz eines fahrlässig verur-
sachten Schadens, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von

des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, gemäß § 54a Abs. 1
Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt. Gleiches gilt für Ansprüche, die Dritte
aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis gegenüber dem
Wirtschaftsprüfer geltend machen.

Allgemeine Auftragsbedingungen

für

Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2024
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(3) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer be-
-

letzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag

(4) Der Höchstbetrag nach Abs. 2 bezieht sich auf einen einzelnen Scha-
densfall. Ein einzelner Schadensfall ist auch bezüglich eines aus mehreren

-

Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfol-
genden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder
gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche

rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall
kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch ge-
nommen werden.

(5) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs
Monaten nach der in Textform erklärten Ablehnung der Ersatzleistung Klage
erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies
gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zu-
rückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Kör-

nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung gel-
tend zu machen, bleibt unberührt.

(6) § 323 HGB bleibt von den Regelungen in Abs. 2 bis 5 unberührt.

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer
geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder
Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist
ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im

in gesetzlicher Schriftform erteilter Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und
mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der
Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber
den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des
Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weite-
re Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuer-
lichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftrag-
geber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und
vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er
hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte wesentliche Unrichtig-
keiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu
ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftrag-
geber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass
dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung
steht.

(3) Mangels einer anderweitigen Vereinbarung in Textform umfasst die lau-
fende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

a) Ausarbeitung und elektronische Übermittlung der Jahressteuererklärun-
gen, einschließlich E-Bilanzen, für die Einkommensteuer, Körperschaft-
steuer und Gewerbesteuer, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber
vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung
erforderlichen Aufstellungen und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den
unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von
Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der
unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein
Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger Vereinbarungen in Text-
form die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert
zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuer-
beratervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwen-
den ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in
Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Kör-
perschaftsteuer, Gewerbesteuer und Einheitsbewertung sowie aller Fragen
der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf
Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf
dem Gebiet der Erbschaftsteuer und Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der
Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit
Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung,
Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung,
Liquidation und dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentations-

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als
zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung
etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob
alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen
wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung
der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht über-
nommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunika-
tion per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen
stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den
Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforde-
rung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zu-
sätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und
Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vol-
len Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber
haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen
Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbei-
legungsgesetzes teilzunehmen.

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden
Ansprüche gilt nur deutsches Recht.



 

 

Sitzungsvorlage 

 

Gremium:   ZWL Verbandsversammlung 

Sitzungscharakter:  öffentlich 

Sitzungsdatum:  10.11.2025 

Sachbearbeiter:  Schmitt, Uwe 

 

Tagesordnungspunkt: 4 

Bezeichnung: ZWL Unternehmensplanung 2025 - 2028 

         

Beschlussvorschlag: 

Die ZWL-Verbandsversammlung nimmt die durch die Hettinger und Partner GmbH – 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft durchgeführte Unternehmensplanung für die Jahre 
2025 – 2028 zur Kenntnis. 

  

Sachverhalt: 

Mit dem Beschluss der ZWL-Verbandsversammlung vom 03.12.2018 wurde letztmals eine 
Erhöhung des Wasserpreises beschlossen. Der Preis stieg zum 01.01.2019 in einer ersten 
Stufe von 1,90 €/m³ auf 2,05 €/m³ (netto) und in einer zweiten Stufe zum 01.01.2021 um 
weitere 0,15 €/m³ auf 2,20 €/m³ (netto).  

Insbesondere durch die Erhöhung auf 2,20 €/m³ (netto) war es dem ZWL möglich in den 
folgenden Jahren einen Jahresüberschuss zu erwirtschaften und damit zweckgebundene 
Rücklagen für Investitionen und Erneuerungen aufzubauen. Im Jahr 2022 betrug der 
Jahresüberschuss 433.000 €. 2023 konnte noch ein Jahresüberschuss von 198.000 € 
verbucht werden. Bereits während den Jahresabschlussarbeiten zum Geschäftsjahr 2024 
zeigte sich jedoch, dass es bei der derzeitigen Preisgestaltung nicht möglich ist die laufenden 
Aufwendungen zu decken oder gar die Investitionsrücklage weiter aufbauen zu können. Die 
Entwicklung der Aufwendungen und Erträge wird im Tagesordnungspunkt 3 „Jahresabschluss 
2024“ ausführlich vorgestellt. 

Um dieser Entwicklung entgegen wirken zu können, wurde die Hettinger und Partner GmbH – 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft beauftragt eine Unternehmensplanung für den Zweckverband 
Wasserversorgung Letzenberggruppe für die Jahre 2025 bis 2028 (Ertragslage bis 2029) 
durchzuführen. Das Ergebnis der Unternehmensplanung wird im Rahmen der Sitzung 
ausführlich vorgestellt.   



 

 

Sitzungsvorlage 

 

Gremium:   ZWL Verbandsversammlung 

Sitzungscharakter:  öffentlich 

Sitzungsdatum:  10.11.2025 

Sachbearbeiter:  Schmitt, Uwe 

 

Tagesordnungspunkt: 5 

Bezeichnung: Änderung Wassergebühr ab 2026 

         

Beschlussvorschlag: 

Die ZWL-Verbandsversammlung beschließt die Verbrauchsgebühr für die Versorgung 
mit Frischwasser ab 01.01.2026 auf 2,55 €/m³ (netto) zuzüglich der gesetzlich 
geschuldeten Umsatzteuer festzusetzen. 

Die verbilligte Verbrauchsgebühr für Kommunen beträgt ab dem 01.01.2026 2,33 €/m³ 
zuzüglich der gesetzlich geschuldeten Umsatzsteuer. 

Die beigefügte Satzung zur Änderung der Wasserversorgungssatzung wird 
beschlossen.  

  

Sachverhalt: 

Auf die Tagesordnungspunkte 3 (Jahresabschluss 2024) sowie 4 (ZWL-
Unternehmensplanung 2025-2028) wird Bezug genommen. 

Unabhängig von der übergeordneten Unternehmensplanung durch die Hettinger und Partner 
GmbH Unternehmensplanung wurde auch die interne Gebührenkalkulation aufgrund der 
vorliegenden Werten des Jahresabschlusses 2024 fortgeschrieben. Um die insgesamt 
ansatzfähigen Kosten nach § 14 Kommunalabgabengesetz decken zu können, wäre demnach 
bereits 2024 eine Gebühr in Höhe von 2,363 €/m³ (netto) verkauftem Wasser erforderlich 
gewesen. Der Betrag setzt sich zusammen aus der eigentlichen Wassergebühr in Höhe von 
2,35 € und eine Gewinnzuschlag für die verbilligte Wasserabgabe an die Kommunen in Höhe 
von 0,013 € (netto). Die Kalkulation ist als Anlage beigefügt.  

Allerdings berücksichtigt diese Kalkulation nicht die Kosten (insbesondere Zinsen und 
Tilgungen) für zukünftige Investitionen in die Infrastruktur. Ein Großteil der Leitungen in den 
Ortsnetzten im Verbandsgebiet stammt aus den 1950er Jahre und muss in den nächsten 
Jahren erneuert werden. Dafür ist es dringend erforderlich eine entsprechende 



Investitionsrücklage aufbauen zu können um die zukünftigen Kosten für die Darlehen bedienen 
zu können. (Siehe dazu TOP 4 – ZWL-Unternehmensplanung 2025 – 2028).  

Neben diesen Kosten ist zu beachten, dass sich in nahezu sämtlichen Bereichen die Ausgaben 
des ZWL seit der letzten Gebührenerhöhung (2019/2021) teilweise enorm erhöht haben. Zu 
nennen sind dabei vor allem die Kosten für Strombezug (2021: 101.139,44 €, 2024: 
131.824,61 €, + ca. 30 %), Personal (2021: 675.902,86 €, 2024: 955.456,40 €, + ca. 41 %), 
Betriebskostenumlage WGZ (2021: 353.848,59 €, 2024: 443.490,82 €, + ca. 25 %) sowie für 
Material und Fremdleistungen (2021: 175.655,81 €, 2024: 246.956,86 €, + ca. 41 %). 
Die kumulierte Inflationsrate im Bund beträgt seit 2021 ca. 21 %.  

Im Wirtschaftsplan ab 2026 gilt es weitere Aufwendungen für die Digitalisierung zu 
berücksichtigen. Hier besteht dringender Handlungsbedarf um den gesetzlich 
vorgeschriebenen Verpflichtungen (z.B. rechtsicheres Dokumentenmanagementsystem, E-
Rechnungsprogramm, IT-Sicherheit und Datenschutz) nachkommen zu können. Auch die 
Umrüstung auf digitale Wasserzähler und der damit einhergehenden EDV-Programme werden 
sich zukünftig auf der Ausgabenseite bemerkbar machen. 

Bei den Einnahmen ist der ZWL naturgemäß in aller erster Linie von den Umsatzerlöse aus 
dem Verkauf von Wasser abhängig. Witterungsbedingt schwankt die verkaufte Menge von 
Jahr zu Jahr. Aufgrund der klimatischen Veränderungen, auch im Verbandsgebiet, kann davon 
ausgegangen werden, dass der Wasserbedarf pro Einwohner auch in Zukunft in einem hohen 
Maße vorhanden sein wird. Allerdings machen sich auch die öffentlichen Appelle zum 
Wassersparen in den überörtlichen Medien bemerkbar und die Verbraucher gehen bewusster 
und sparsamer mit dem Trinkwasser um. Auch technische Fortentwicklungen wie 
wassersparende Armaturen tragen dazu bei, dass der durchschnittliche Wasserverbrauch pro 
Einwohner eher gleichbleibend bis sinkend ist, als weiter ansteigen wird. Zudem ist die 
gesamte Einwohnerzahl im Verbandsgebiet in den letzten Jahren eher konstant und derzeit 
nicht mehr weiter ansteigend.  

Die steigenden Kosten auf der Ausgabenseite müssen daher durch die eher gleichbleibenden 
Erträge auf der Einnahmenseite gedeckt werden. Auch für das Jahr 2025 zeichnet sich bereits 
ab, dass wohl kein nennenswerter Gewinn erwirtschaftet werden kann. Eine Erhöhung der 
Wassergebühr ab dem Jahr 2026 ist daher leider unumgänglich. 

Laut dem statistischen Landesamt Baden-Württemberg beträgt die durchschnittliche 
Trinkwassergebühr 2025 2,72 € brutto, bzw. 2,29 € netto. Allerdings lassen sich die 1.101 
Gemeinden nur schwer miteinander vergleichen. Die Spanne reicht von 0,64 €/m³ bis 
6,28 €/m³. Die Gründe dafür sind unter anderem Art der Wassergewinnung/Wasserbezug, die 
Topografie (Anzahl Hochbehälter, Druckerhöhungsanlagen), Anzahl Anschlussnehmer, 
verkaufte Wassermenge, Alter und Zustand des Leitungsnetzes, zurückliegende Investitionen, 
usw. Der Vergleich mit der Wassergebühr der umliegenden Kommunen bestätigt dieses Bild. 
Die Beträge reichen von 1,40 € (netto) bis 5,60 € (netto). (siehe Anlage)  

Zur Entwicklung der Gebühren schreibt das Statistische Landesamt Baden-Württemberg am 
08.08.2025: 

Wasser und Abwasser wieder teurer 

Der Gebührenanstieg hat sich jedoch abgeschwächt  

Die Wasser- und Abwassergebühren haben sich stärker verteuert als die anderen 
Lebensbereiche. Wie das Statistische Landesamt Baden-Württemberg dazu mitteilt, übertraf 
der Gebührenanstieg zwischen 2024 und 2025 - jeweils am Stichtag 1. Januar - die 
Inflationsrate. Die Wasser- und Schmutzwassergebühr legte im Landesdurchschnitt um jeweils 
gut +5 % zu, die Grundgebühr für die Wasserversorgung um rund +9 % und die 



Niederschlagswassergebühr um knapp +3 %. Die Veränderung des Verbraucherpreisindex 
(Inflationsrate) lag zwischen Januar 2024 und Januar 2025 bei +2,3 %. 

Der Gebührenanstieg hat sich zuletzt etwas verlangsamt. Von Januar 2023 bis Januar 2024 
erhöhte sich die Wasser- und Schmutzwassergebühr noch um jeweils rund +6 %, die 
Grundgebühr für die Wasserversorgung um +10 % und die Niederschlagwassergebühr um gut 
+3 %. Bei der Inflationsrate waren es im entsprechenden Zeitraum +3,2 %. 

Die Gründe für den Gebührenanstieg sind vielfältig. Im Allgemeinen wirken sich die steigenden 
Energiepreise, Bauleistungspreise und Personalkosten auf die Gebühren aus. Im Besonderen 
sind es die lokalen Gegebenheiten wie Siedlungsstruktur, Topografie und 
Wasserverfügbarkeit, die spezifische Maßnahmen in den Gemeinden erfordern, um die 
Wasserversorgung und Abwasserbehandlung sicherzustellen. Hierzu gehört die Infrastruktur 
an die Auswirkungen des Klimawandels anzupassen, zum Beispiel neue Wasservorkommen 
zu erschließen oder das Wassernetz zu sanieren, um die Leitungsverluste zu verringern. 

Als öffentliche Versorgungseinrichtung ist der Zweckverband Wasserversorgung 
Letzenberggruppe von der Pflicht zur Kostendeckung nach § 14 Abs. 1 Satz 1 KAG 
ausgenommen und kann einen angemessenen Ertrag erwirtschaften (§ 14 Abs. 1 Satz 2 KAG). 
In Anbetracht der zukünftigen Investitionen des ZWL in die Infrastruktur, der anstehenden 
Aufwendungen für Energie, Personal und Digitalisierung und um die Gebühren für einen 
gewissen Zeitraum stabil halten zu können, wird vorgeschlagen die Gebühren über die 
eigentliche Kostendeckung hinaus (2,363 €) zu erhöhen, um so die mittelfristigen Ziele aus 
der Unternehmensplanung 2025 – 2028 erreichen zu können.         

Es wird daher vorgeschlagen die Wassergebühr ab dem 01.01.2026 auf 2,55 € netto, bzw. 
2,73 € brutto pro Kubikmeter zu erhöhen. Das entspricht einer Steigerung von 16 % und liegt 
damit sowohl unter der kumulierten Inflation im Bund (ca. 21 %) sowie unter der 
durchschnittlichen Erhöhung der Wassergebühr in Baden-Württemberg im Zeitraum von 2021 
(2,28 €) bis 2025 (2,72 €). Diese entsprach 19 %. Die von zahlreichen Wasserversorgern 
angekündigte Preissteigerung zum 01.01.2026 ist dabei noch nicht berücksichtigt. 

Pro bezogene Liter Wasser steigt der Preis damit von 0,0022 € netto, bzw. 0,002354 € brutto 
auf 0,00255 € netto, bzw. 0,00273 € brutto. Dies entspricht einer Steigerung von 0,00035 
€/0,035 Ct netto bzw. 0,00037 €/0,037 Ct brutto je Liter. 

Die verbilligte Verbrauchsgebühr für Kommunen beträgt ab dem 01.01.2026 2,33 €/m³ netto 
zuzüglich der gesetzlich geschuldeten Umsatzsteuer in Höhe von 7 %. 

Die Änderung der Wassergebühr macht eine 12. Änderung der Wasserversorgungssatzung 
des Zweckverbands Wasserversorgung Letzenberggruppe vom 21.07.2008, einschließlich der 
Änderungssatzungen Nr. 1 bis 11 mit dem Stand vom 01.01.2019 erforderlich. Die 12.  
Änderungssatzung ist als Anlage beigefügt. 

Mit der Satzungsänderung sollte aus Gründen der Rechtssicherheit auch Vorschriften der 
Preisangabenverordnung berücksichtigt und umgesetzt werden. Nach § 3 der 
Preisangabenverordnung muss ein Unternehmer, der Verbrauchern Waren oder Leistungen 
anbietet oder als Anbieter von Waren oder Leistungen gegenüber Verbrauchern unter Angabe 
von Preisen wirbt, den Gesamtpreis angeben. Dies gilt gem. § 1 Abs. 2 der Verordnung auch 
für Benutzungsgebühren von Gebietskörperschaften des öffentlichen Rechts. In der 12. 
Änderung der Wasserversorgungssatzung sind daher sämtliche Gebührensätze als Netto-
Wert und als Brutto-Wert (einschließlich 7 % Umsatzsteuer) angegeben.  

 

   



ZWL-Nachberechnung  für 2024

Kalkulationsschema zur Ermittlung der Verbrauchsgebühr  "WASSER"
 - Nachberechnung -

aufgrund der vorliegenden Bilanzzahlen per 31.12.2024

A. Ermittlung der Gebührenobergrenze
€ € €

1. Betriebsausgaben

1.1 Ausgaben für Unterhaltung und Betrieb (Formeln hinterlegt)

1.1.1 Personalausgaben 955.456
1.1.2 Sächliche Kosten 693.432
1.1.3 Betriebskostenumlage an Zweckverbände 487.621

 + 2.136.509 €

1.2 Sonstige Kosten

1.2.1 Abschreibungen 391.419
1.2.2 Zinsen                                                          + 72.313  + 463.732 €

1.2.3 Jahresgewinn                                                        + 0 0 €

1.3 Betriebsausgaben - GESAMTKOSTEN  (ohne Gewinn)  = 2.600.241 €

2. Betriebseinnahmen (Formlen hinterlegt)

2.1 Ersätze u.ä. 108.451 €
2.2 Erstattungen 61.530 €
2.3 Zinsverbilligungen 0 €
2.4 Auflösungsrate (Empf.Ertragzuschüsse)  + 76.413 €

2.5 Betriebseinnahmen 246.394 €

3. Gebührenbedarf/Gebührenobergrenze
( Nr. A 1.3 minus  Nr. A 2.5 ) 2.353.848 €

(Zahlen aus Bilanz GuV-Pos. Umsatzerlöse:)
                Verbrauchsabrechnung       1.932.449,30 €
         +     Bauwasser                                6.093,78 €
         =     Summe Wasserabgabe 1.938.543,08 €
                Zählermieten                           275.709,48 €

B. Berechnung der Verbrauchsgebühr

1. Gebührenobergrenze (A 3.) 2.353.848 €

2. ./. Einnahmen an Grundgebühren  - 275.709 €

3. durch die Verbrauchsgebühr abzudecken  = 2.078.138 €

Fortsetzung und Übertrag auf Seite 2

Bilanzzahlen

2 0 2 4

Stand: 04.11.2025



ZWL-Nachberechnung  für 2024

4. Wasserverbrauch (aus 2024)
4.1 Entnahme durch Anschlussnehmer          -Normaltarif-                Tarif 2,20 €/m³ 856.688 m³ x

Entnahme durch Anschlussnehmer          -verbill.Tarif-                Tarif 1,98 €/m³  + 24.115 m³ x
4.2 Bauwasser-Erlöse                              -Normaltarif-                    Tarif 2,20 €/m³  + 2.697 m³ x

Bauwasser-Erlöse                              -verbill.Tarif-     Tarif 1,98 €/m³  + 81 m³ x
4.3 Münzwasserzähler (aus Abrechnung)   -Normaltarif-  Tarif 2,05 €/m³  + 0 m³

Münzwasserzähler (aus Abrechnung)   -verbill.Tarif- Tarif 1,84 €/m³  + 0 m³
4.4 Härtefall-Erlässe (aus Abrechnung)      -Normaltarif-  Tarif 2,05 €/m³  + 0 m³

Härtefall-Erlässe( aus Abrechnung)       -verbill.Tarif- Tarif 1,84 €/m³  + 0 m³
4.5 Zwischensumme aus Verkauf   = 883.581 m³
4.6 Verbrauch für öffentliche Zwecke

(Feuerwehr, Ortsnetzspülungen, Eigenbedarf usw.) unentgeltlich  + 2.500 m³ x

4.7 Wasserverbrauch insgesamt  = 886.081 m³

Verkauf zum Normaltarif   ( 2,20 € / m³ )                  = 859.385

Verkauf zum verbilligten Preis (10 %) -Verb.Gde.-  ( 1,98 € / m³ )                  = 24.196

 --Diese Aufstellung wird für weitere Formeln benötigt-- 883.581

€ € €

5. Ermittlung der Verbrauchsgebühr (ohne Gewinnzuschläge ) :

( Nr. B 3  :  Nr. B 4.7 )  = 2,35 € ( 2,000 )

Laut Satzung (WAS) erhobener Wasserpreis (seit 01.01.2021)  = 2,20 €
Laut Beschluss der ZWL-Verbandsversammlung vom 03.12.2018 wurde der

Wasserpreis mit Wirkung ab 01.01.2021 von 2,05 €/m³ auf 2,20 €/m³ erhöht. 

Gewinnzuschlag für verbilligte Wasserabgabe an Gemeinden
24.196 m³ (um 10 % verbilligte Wasserabgabe an Verb.Gde.)

24.196 m³  x 0,22 €/m³ ( 2,20 - 1,98)   =  (ZWL-Methode) 5.323  €
nach der GPA-Berechnungsmethode (siehe ANLAGE X1) 11.602  €

B. 3.     durch Verbrauchsgebühr abzudecken   2.078.138  €
         + Gewinnzuschlag (GPA-Methode) 11.602  €
         = durch Verbrauchsgebühr abzudecken (neu) 2.089.741  €

Berechnung:   2.027875 €   :  886.081 m³   = 2,3584  €

Berechnete Verbrauchsgebühr aus Gewinnzuschlag 01 2,3584  €
 ./. Verbrauchsgebühr nach Ziffer 5. 2,3453  €
 = Gewinnzuschlag 0,0131  = 0,013 €

Stand: 04.11.2025



Vergleich Wassergebühr 

 

Gemeinde    Wassergebühr in  gültig seit  
     Euro/m³ netto  

 

 

Angelbachtal     2,32    01.01.2025 

Bad Schönborn   2,32    01.01.2025 

Bruchsal    2,59    01.09.2025 

Dielheim    5,60    01.01.2026 

Heidelberg    2,90    01.01.2025 

Karlsruhe    2,60    01.01.2025 

Kronau    1,58    01.01.2025 

Leimen    2,46    01.01.2023 

MVV     2,34    01.01.2025 

Nußloch    1,40    01.01.2024 

Östringen    1,80    01.01.2025 

Sinsheim    2,37    01.01.2023 

St. Leon-Rot    1,66    01.01.2022 

Walldorf    2,97    01.01.2025 

Weinheim    2,54    01.01.2024 

Wiesloch  geplant 3,54    01.01.2026 

 

ZWL     2,20    01.01.2021 

 

Durchschnitt   2,54    2025  
Baden-Württemberg 



 
Zweckverband Wasserversorgung Letzenberggruppe                        Rhein-Neckar-Kreis  
 

Satzung zur Änderung der Satzung über den Anschluss an die öffentliche 
Wasserversorgungsanlage und die Versorgung der Grundstücke mit Wasser 

(Wasserversorgungssatzung − WVS) 
des Zweckverbands Wasserversorgung Letzenberggruppe 

 
vom 21.07.2008, 

zuletzt geändert am 03.12.2018 
 

Aufgrund von § 46 Abs. 4 und 5 des Wassergesetzes für Baden-Württemberg (WG), §§ 4 und 
11 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) und §§ 2, 8 Abs. 2, 11, 13, 20 und 
42 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg (KAG) hat die 
Verbandsversammlung für den Bereich der Verbandskommunen Malsch, Mühlhausen 
Rauenberg mit Orts- bzw. Stadtteilen am 10. November 2025 folgende Satzung beschlossen:  
 
I.  
 
§ 15 Kostenerstattung erhält folgende Fassung: 
 
(1) Der Anschlussnehmer hat dem Verband zu erstatten: 
  
1. Die Kosten der Herstellung, Unterhaltung, Erneuerung, Veränderung und Beseitigung der 
notwendigen Hausanschlüsse. Dies gilt nicht für den Teil des Hausanschlusses 
(Grundstücksanschluss), der in öffentlichen Verkehrs- und Grünflächen verläuft (§ 14 Abs. 2).  
 
2. Die Kosten der Herstellung, Unterhaltung, Erneuerung, Veränderung und Beseitigung der 
weiteren, vorläufigen und vorübergehenden Hausanschlüsse (§ 14 Abs. 4).  
 
Zu diesen Kosten gehören auch die Aufwendungen für die Wiederherstellung des alten 
Zustands auf den durch die Arbeiten beanspruchten Flächen.  
 
Hierzu tritt die gesetzlich geschuldete Umsatzsteuer. 
 
(2) Werden Einzelgrundstücke, die mit jeweils einem Grundstücksanschluss ausgestattet sind, 
zu einem neuen Grundstück zusammengeschlossen, vereinigt bzw. als solches genutzt, 
müssen die vom Anschlussnehmer nicht in Anspruch genommenen Grundstücksanschlüsse 
an der Abzweigstelle des Verteilungsnetzes abgetrennt werden. Die Kosten hat der 
Anschlussnehmer dem Verband zu erstatten.  
 
(3) Der Erstattungsanspruch entsteht mit der endgültigen Herstellung des Hausanschlusses, 
im Übrigen mit der Beendigung der Maßnahme. Der Erstattungsanspruch wird binnen eines 
Monats nach Bekanntgabe des Abgabenbescheids fällig.  
 
(4) Erhalten mehrere Grundstücke eine gemeinsame Hausanschlussleitung, so ist für die Teile 
der Anschlussleitung, die ausschließlich einem der beteiligten Grundstücke dienen, allein der 
Eigentümer bzw. Erbbauberechtigte des betreffenden Grundstücks ersatzpflichtig. Soweit 
Teile der Hausanschlussleitung mehreren Grundstücken gemeinsam dienen, sind die 
Eigentümer bzw. Erbbauberechtigten der beteiligten Grundstücke als Gesamtschuldner 
ersatzpflichtig. 
 
§ 36 „Beitragssatz“ erhält folgende Fassung:  
 
Der Wasserversorgungsbeitrag beträgt je Quadratmeter (m²) Nutzungsfläche (§ 28) 4,62 EUR 
netto bzw. 4,94 EUR brutto (einschließlich 7 % Umsatzsteuer).  



 
Der Wasserversorgungsbeitrag setzt sich aus folgenden Teilbeträgen zusammen:  
 
Teilbeitrag für Sammelleitungen   2,92 EUR/m² netto, bzw. 3,12 EUR/m² brutto 
Teilbeitrag für Versorgungseinrichtungen  1,70 EUR/m² netto, bzw. 1,82 EUR/m² brutto 
 
 

§ 42 Grundgebühr erhält folgende Fassung: 

(1)  Die Grundgebühr wird gestaffelt nach der Zählergröße erhoben (Zählergebühr). Sie beträgt 
bei Wasserzählern mit einer Nenngröße von: 

 

Zählerbezeichnung  Qn 2,5  Qn 6  Qn 10  Qn 15 DN 50 

Maximaldurchfluss (Qmax) 5 m³/h  10 m³/h  20 m³/h  30 m³/h 

Nenndurchfluss (Qn)  2,5 m³/h 6 m³/h  10 m³/h  15 m³/h 

Alternativ für Zähler mit der Kennzeichnung gemäß der Europäischen Messgeräterichtlinie (MID): 

Überlastdurchfluss (Q4)  5 m³/h  12 m³/h  20 m³/h  31,25 m³/h 

Dauerdurchfluss (Q3)  4 m³/h  10 m³/h  16 m³/h  25 m³/h 

Grundgebühr netto/Monat 3,28 EUR 5,29 EUR 9,67 EUR 21,98 EUR 

Grundgebühr brutto/Monat 3,51 EUR 5,66 EUR 10,35 EUR 23,52 EUR 

(einschl. 7 % Umsatzsteuer) 

Zählerbezeichnung  Qn 40 DN 80  Qn 60 DN 100  Qn15 DN 50- Verbund 

Maximaldurchfluss (Qmax) 80 m³/h   120 m³/h  50 m³/h 

Nenndurchfluss (Qn)  40 m³/h   60 m³/h   15 m³/h 

Alternativ für Zähler mit der Kennzeichnung gemäß der Europäischen Messgeräterichtlinie (MID): 

Überlastdurchfluss (Q4)  125 m³/h  200 m³/h  31,25 m³/h 

Dauerdurchfluss (Q3)  100 m³/h  160 m³/h  25 m³/h 

Grundgebühr netto/Monat 26,60 EUR  32,95 EUR  37,39 EUR 

Grundgebühr brutto/Monat 28,46 EUR  35,26 EUR  40,01 EUR 

(einschl. 7 % Umsatzsteuer)  

Zählerbezeichnung  Qn 40 DN 80-Verbund Qn 60 DN 100-Verbund 

Maximaldurchfluss (Qmax) 80 m³/h   120 m³/h 

Nenndurchfluss (Qn)  40 m³/h   60 m³/h 

Alternativ für Zähler mit der Kennzeichnung gemäß der Europäischen Messgeräterichtlinie (MID): 

Überlastdurchfluss (Q4)  78,75 m³/h  125 m³/h 

Dauerdurchfluss (Q3)  63 m³/h   100 m³/h 

Grundgebühr netto/Monat 44,59 EUR  53,01 EUR 



Grundgebühr brutto/Monat 47,71 EUR  56,72 EUR 

(einschl. 7 % Umsatzsteuer) 

Für Standrohre mit Systemtrenner werden als Grundgebühren eine tägliche Mietgebühr von 1,50 EUR 
netto/Tag, bzw. 1,61 EUR brutto/Tag (einschl. 7 % Umsatzsteuer) und eine pauschale einmalige 
Bearbeitungsgebühr von 30,00 EUR netto, bzw. 32,10 EUR brutto (einschl. 7 % Umsatzsteuer) je 
Standrohr erhoben. 

 

§ 43 „Verbrauchsgebühren“ erhält folgende Fassung:  

(1) Die Verbrauchsgebühr wird nach der gemessenen Wassermenge (§ 44) berechnet. Die 
Verbrauchsgebühr beträgt ab 01.01.2026 pro Kubikmeter 2,55 Euro netto bzw. 2,73 Euro 
brutto (einschließlich 7 % Umsatzsteuer).  

(2) Wird ein Bauwasserzähler oder ein sonstiger beweglicher Wasserzähler verwendet, beträgt 
die Verbrauchsgebühr ab 01.01.2026 pro Kubikmeter 2,55 Euro netto bzw. 2,73 Euro brutto 
(einschließlich 7 % Umsatzsteuer). 

(3) Wird die verbrauchte Wassermenge durch einen Münzwasserzähler festgestellt, ist die 
Verbrauchsgebühr gem. § 43 Abs. 1 zu entrichten. Daneben sind sämtliche Kosten, die im 
Zusammenhang mit der Anbringung, Entfernung etc. der Münzanlage entstehen, vom 
Wasserabnehmer zu tragen. 

(4) Die verbilligte Verbrauchsgebühr für Kommunen beträgt ab dem 01.01.2026 pro 
Kubikmeter 2,33 Euro netto bzw. 2,49 brutto (einschließlich 7 % Umsatzsteuer).  

 

§ 53 „Umsatzsteuer“ entfällt.  

 

§ 54 „In-Kraft-Treten“ ändert sich in § 53 „In-Kraft-Treten“ und erhält folgende Fassung:  

(1) Soweit Abgabeansprüche nach dem bisherigen Satzungsrecht bereits entstanden sind, 
gelten anstelle dieser Satzung die Satzungsbestimmungen, die im Zeitpunkt des Entstehens 
der Abgabeschuld gegolten haben.  

(2) Diese Satzung tritt am 01. September 2008 in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
Wasserabgabesatzung vom 23.03.1998 -mit allen späteren Änderungen- außer Kraft. 

 

II.  

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2026 in Kraft. 

 

Hinweis:  

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg (GemO) oder auf Grund der GemO beim Zustandekommen dieser 
Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch 
innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber dem 



Zweckverband Wasserversorgung Letzenberggruppe geltend gemacht worden ist. Der 
Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die 
Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung 
der Satzung verletzt worden sind.  

Malsch, den 10. November 2025  

 

Jens Spanberger 

Bürgermeister,  

Vorsitzender Zweckverband Wasserversorgung Letzenberggruppe 



>>  Stand der fortgeschriebenen Satzung, gültig ab 01.01.2019   << 

 

Satzung über den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage und die 

Versorgung der Grundstücke mit Wasser (Wasserversorgungssatzung – WVS) des 
Zweckverbandes Wasserversorgung Letzenberggruppe 69254 Malsch, Oberer Jagdweg 20 

(RNK) vom 21.07.2008  

Auf Grund der §§ 4 und 11 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg sowie der §§ 2, 8 Abs. 2, 11, 13, 20 und 42 des 

Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg hat die Verbandsversammlung für den Bereich der Verbandsgemeinden Malsch, 

Mühlhausen mit den Ortsteilen Rettigheim und Tairnbach und der Stadt Rauenberg mit den Stadtteilen Malschenberg und Rotenberg 

am 21.07.2008 folgende Satzung beschlossen: 

 

I.  Allgemeine Bestimmungen 

 

§ 1 

Wasserversorgung als öffentliche Einrichtung 

(1) Der Verband betreibt die Wasserversorgung als eine öffentliche Einrichtung zur Lieferung von Trinkwasser. Art und Umfang der 

Wasserversorgungsanlagen bestimmt der Verband. 

(2) Der Verband kann die Wasserversorgung ganz oder teilweise durch Dritte vornehmen lassen. 

 

§ 2 

Anschlussnehmer, Wasserabnehmer 

(1) Anschlussnehmer ist der Grundstückseigentümer, dem Erbbauberechtigte, Wohnungseigentümer, Wohnungserbbauberechtigte und 

sonstige zur Nutzung eines Grundstücks dinglich Berechtigte gleichstehen. 

(2) Als Wasserabnehmer gelten der Anschlussnehmer, alle sonstigen zur Entnahme von Wasser auf dem Grundstück Berechtigten 

sowie jeder, der der öffentlichen Wasserversorgung tatsächlich Wasser entnimmt. 

§ 3 

Anschluss- und Benutzungsrecht 

(1) Jeder Eigentümer eines im Gebiet des Verbandes liegenden Grundstücks ist berechtigt, den Anschluss seines Grundstücks an die 

Wasserversorgungsanlage und die Belieferung mit Trinkwasser nach Maßgabe der Satzung zu verlangen. 

(2) Das Anschluss- und Benutzungsrecht erstreckt sich nur auf solche Grundstücke, die durch eine Versorgungsleitung erschlossen 

werden. Die Grundstückseigentümer können nicht verlangen, dass eine neue Versorgungsleitung hergestellt oder eine bestehende 

Versorgungsleitung geändert wird. 

(3) Der Anschluss eines Grundstücks an eine bestehende Versorgungsleitung kann abgelehnt werden, wenn die Wasserversorgung 

wegen der Lage des Grundstücks oder aus sonstigen technischen oder betrieblichen Gründen des Verbandes erhebliche 

Schwierigkeiten bereitet oder besondere Maßnahmen erfordert. 

(4) Der Verband kann im Falle der Absätze 2 und 3 den Anschluss und die Benutzung gestatten, sofern der Grundstückseigentümer 

sich verpflichtet, die mit dem Bau und Betrieb zusammenhängenden Mehrkosten zu übernehmen und auf Verlangen Sicherheit zu 

leisten. 

§ 4 

Anschlusszwang 

(1) Die Eigentümer von Grundstücken, auf denen Wasser verbraucht wird, sind verpflichtet, diese Grundstücke an die öffentliche 

Wasserversorgungsanlage anzuschließen, wenn sie an eine öffentliche Straße mit einer betriebsfertigen Versorgungsleitung grenzen 

oder ihren unmittelbaren Zugang zu einer solchen Straße durch einen Privatweg haben. Befinden sich auf einem Grundstück mehrere 

Gebäude zum dauernden Aufenthalt von Menschen, so ist jedes Gebäude anzuschließen. 

(2 Von der Verpflichtung zum Anschluss wird der Grundstückseigentümer auf Antrag befreit, wenn der Anschluss ihm aus besonderen 

Gründen auch unter Berücksichtigung der Erfordernisse des Gemeinwohls nicht zugemutet werden kann. Der Antrag auf Befreiung ist 

unter Angabe der Gründe schriftlich beim Verband einzureichen. 

 

 

 

 



  

§ 5 

Benutzungszwang 

(1) Auf Grundstücken, die an die öffentliche Wasserversorgungsanlage angeschlossen sind, haben die Wasserabnehmer ihren 

gesamten Wasserbedarf aus dieser zu decken. Ausgenommen hiervon ist die Nutzung von Niederschlagswasser für Zwecke der 

Gartenbewässerung. 

(2) Von der Verpflichtung zur Benutzung wird der Wasserabnehmer auf Antrag befreit, wenn die Benutzung ihm aus besonderen 

Gründen auch unter Berücksichtigung der Erfordernisse des Gemeinwohls nicht zugemutet werden kann. 

(3) Der Verband räumt dem Wasserabnehmer darüber hinaus im Rahmen des ihr wirtschaftlich Zumutbaren auf Antrag die 

Möglichkeit ein, den Bezug auf einen von ihm gewünschten Verbrauchszweck oder auf einen Teilbedarf zu beschränken. 

(4) Der Antrag auf Befreiung oder Teilbefreiung ist unter Angabe der Gründe schriftlich beim Verband einzureichen. 

(5) Der Wasserabnehmer hat dem Verband vor Errichtung einer Eigengewinnungsanlage Mitteilung zu machen. Er hat durch geeignete 

Maßnahmen sicherzustellen, dass von seiner Eigenanlage keine Rückwirkungen in die öffentliche Wasserversorgungsanlage möglich 

sind. 
§ 6 

Art der Versorgung 

(1) Das Wasser muss den jeweils geltenden Rechtsvorschriften und den anerkannten Regeln der Technik für Trinkwasser entsprechen. 

Der Verband ist verpflichtet, das Wasser unter dem Druck zu liefern, der für eine einwandfreie Deckung des üblichen Bedarfs in dem 

betreffenden Versorgungsgebiet erforderlich ist. Er ist berechtigt, die Beschaffenheit und den Druck des Wassers im Rahmen der 

gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen sowie der anerkannten Regeln der Technik zu ändern, falls dies in besonderen Fällen 

aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen zwingend notwendig ist; dabei sind die Belange des Wasserabnehmers möglichst zu 

berücksichtigen. 

(2) Stellt der Wasserabnehmer Anforderungen an Beschaffenheit und Druck des Wassers, die über die vorgenannten Verpflichtungen 

hinausgehen, so obliegt es ihm selbst, die erforderlichen Vorkehrungen zu treffen. 

 
§ 7 

Umfang der Versorgung, Unterrichtung  

bei Versorgungsunterbrechungen 

(1) Der Verband ist verpflichtet, das Wasser jederzeit am Ende der Anschlussleitung zur Verfügung zu stellen. Dies gilt nicht, 

1. soweit zeitliche Beschränkungen zur Sicherstellung der öffentlichen Wasserversorgung erforderlich oder sonst nach dieser 

Satzung vorbehalten sind, 

2. soweit und solange der Verband an der Versorgung durch höhere Gewalt oder sonstige Umstände, deren Beseitigung ihm 

wirtschaftlich nicht zugemutet werden kann, gehindert ist. 

(2) Die Versorgung kann unterbrochen werden, soweit dies zur Vornahme betriebsnotwendiger Arbeiten erforderlich ist. Der Verband 

hat jede Unterbrechung oder Unregelmäßigkeit unverzüglich zu beheben. 

(3) Der Verband hat die Wasserabnehmer bei einer nicht nur für kurze Dauer beabsichtigten Unterbrechung der Versorgung rechtzeitig 

in geeigneter Weise zu unterrichten. Die Pflicht zur Unterrichtung entfällt, wenn sie 

1. nach den Umständen nicht rechtzeitig möglich ist und der Verband dies nicht zu vertreten hat oder 

2. die Beseitigung von bereits eingetretenen Unterbrechungen verzögern würde. 

 
§ 8 

Verwendung des Wassers, sparsamer Umgang 

(1) Das Wasser wird nur für die eigenen Zwecke des Anschlussnehmers, seiner Mieter und ähnlich berechtigter Personen zur 

Verfügung gestellt. Die Weiterleitung an sonstige Dritte ist nur mit schriftlicher Zustimmung des Verbandes zulässig. Diese muss 

erteilt werden, wenn dem Interesse an der Weiterleitung nicht überwiegende versorgungswirtschaftliche Gründe entgegenstehen. 

(2) Das Wasser darf für alle Zwecke verwendet werden, soweit nicht in dieser Satzung oder aufgrund sonstiger gesetzlicher oder 

behördlicher Vorschriften Beschränkungen vorgesehen sind. Der Verband kann die Verwendung für bestimmte Zwecke beschränken, 

soweit dies zur Sicherstellung der allgemeinen Wasserversorgung erforderlich ist. 

(3) Der Anschluss von Anlagen zum Bezug von Bauwasser ist beim Verband vor Beginn der Bauarbeiten zu beantragen. 

Entsprechendes gilt für Anschlüsse zu sonstigen vorübergehenden Zwecken. 

(4) Soll Wasser aus öffentlichen Hydranten nicht zum Feuerlöschen, sondern zu anderen vorübergehenden Zwecken entnommen 

werden, sind hierfür Hydrantenstandrohre des Verbandes mit Wasserzählern zu benutzen. 

(5) Sollen auf einem Grundstück besondere Feuerlöschanschlüsse eingerichtet werden, sind über ihre Anlegung, Unterhaltung und 

Prüfung besondere Vereinbarungen mit dem Verband zu treffen. 



 

 

 

(6) Mit Wasser aus der öffentlichen Wasserversorgung ist sorgsam umzugehen. Die Wasserabnehmer werden aufgefordert, 

wassersparende Verfahren anzuwenden, soweit dies insbesondere wegen der benötigten Wassermenge mit Rücksicht auf den 

Wasserhaushalt zumutbar und aus hygienischen Gründen vertretbar ist. 

 

 

§ 9 Unterbrechung des Wasserbezugs 

(1) Will ein Anschlussnehmer den Wasserbezug länger als drei Monate einstellen, so hat er dies dem Verband mindestens zwei 

Wochen vor der Einstellung schriftlich mitzuteilen. Wird der Wasserverbrauch ohne rechtzeitige schriftliche Mitteilung eingestellt, so 

haftet der Anschlussnehmer dem Verband für die Erfüllung sämtlicher sich aus der Satzung ergebenden Verpflichtungen. 

(2) Der Anschlussnehmer kann eine zeitweilige Absperrung seines Anschlusses verlangen, ohne damit das Benutzungsverhältnis 

aufzulösen. 

 

 
§ 10 

Einstellung der Versorgung 

(1) Der Verband ist berechtigt, die Versorgung fristlos einzustellen, wenn der Wasserabnehmer den Bestimmungen dieser Satzung 

zuwiderhandelt und die Einstellung erforderlich ist, um 

1. eine unmittelbare Gefahr für die Sicherheit von Personen oder Anlagen abzuwehren, 

2. den Verbrauch von Wasser unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der Messeinrichtungen zu verhindern oder 

3. zu gewährleisten, dass Störungen anderer Wasserabnehmer, störende Rückwirkungen auf Einrichtungen des Verbandes oder 

Dritter oder Rückwirkungen auf die Güte des Trinkwassers ausgeschlossen sind. 

(2) Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei Nichtzahlung einer fälligen Abgabenschuld trotz Mahnung, ist der Verband 

berechtigt, die Versorgung zwei Wochen nach Androhung einzustellen. Dies gilt nicht, wenn der Wasserabnehmer darlegt, dass die 

Folgen der Einstellung außer Verhältnis zur Schwere der Zuwiderhandlung stehen und hinreichende Aussicht besteht, dass der 

Wasserabnehmer seinen Verpflichtungen nachkommt. Der Verband kann mit der Mahnung zugleich die Einstellung der Versorgung 

androhen. 

(3) Der Verband hat die Versorgung unverzüglich wieder aufzunehmen, sobald die Gründe für ihre Einstellung entfallen sind und der 

Wasserabnehmer die Kosten der Einstellung und Wiederaufnahme der Versorgung ersetzt hat. Der Verband kann weiterhin auch den 

Einbau eines Münzwasserzählers vornehmen. 

 

 

§ 11 

Grundstücksbenutzung 

(1) Die Anschlussnehmer haben zur örtlichen Versorgung das Anbringen und Verlegen von Leitungen einschließlich Zubehör zur Zu- 

und Fortleitung von Wasser über ihre im gleichen Versorgungsgebiet liegenden Grundstücke sowie erforderliche Schutzmaßnahmen 

unentgeltlich zuzulassen. Diese Pflicht betrifft nur Grundstücke, die an die Wasserversorgung angeschlossen sind, die vom 

Anschlussnehmer in wirtschaftlichem Zusammenhang mit der Wasserversorgung genutzt werden oder für die die Möglichkeit der 

Wasserversorgung sonst wirtschaftlich vorteilhaft ist. Sie entfällt, wenn die Inanspruchnahme der Grundstücke den Anschlussnehmer 

mehr als notwendig oder in unzumutbarer Weise belasten würde. 

(2) Der Wasserabnehmer oder Anschlussnehmer ist rechtzeitig über Art und Umfang der beabsichtigten Inanspruchnahme des 

Grundstücks zu benachrichtigen. 

(3) Der Anschlussnehmer kann die Verlegung der Einrichtungen verlangen, wenn sie an der bisherigen Stelle für ihn nicht mehr 

zumutbar sind. Die Kosten der Verlegung hat der Verband zu tragen. Dienen die Einrichtungen ausschließlich der Versorgung des 

Grundstücks, so hat der Anschlussnehmer die Kosten zu tragen. 

(4) Wird der Wasserbezug eingestellt, so hat der Grundstückseigentümer die Entfernung der Einrichtungen zu gestatten oder sie auf 

Verlangen des Verbandes noch fünf Jahre unentgeltlich zu dulden, es sei denn, dass ihm dies nicht zugemutet werden kann. 

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für öffentliche Verkehrswege und Verkehrsflächen sowie für Grundstücke, die durch 

Planfeststellung für den Bau von öffentlichen Verkehrswegen und Verkehrsflächen bestimmt sind. 
 

 

 



  

 

 

§ 12 

Zutrittsrecht 

Der Wasserabnehmer hat dem mit einem Ausweis versehenen Beauftragten des Verbandes, im Rahmen des § 44 Abs. 6 Wassergesetz 

für Baden-Württemberg und des § 99 der Abgabenordnung, den Zutritt zu seinen Räumen und zu den in § 24 genannten Einrichtungen 

zu gestatten, soweit dies für die Prüfung der technischen Einrichtung, zur Wahrnehmung sonstiger Rechte und Pflichten nach dieser 

Satzung, insbesondere zur Ablesung, zum Austausch der Messeinrichtungen (Wasserzähler) oder zur Ermittlung der Grundlagen für 

die Gebührenbemessung erforderlich ist. 

 

 

 
II. 

Hausanschlüsse, Anlage des Anschlussnehmers, 

 Messeinrichtungen 

 

 

§ 13 

Anschlussantrag 

Der Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage und jede Änderung des Hausanschlusses ist vom Anschlussnehmer unter 

Benutzung eines beim Verband erhältlichen Vordrucks für jedes Grundstück zu beantragen. Dem Antrag sind insbesondere folgende 

Unterlagen beizufügen, soweit sich die erforderlichen Angaben nicht bereits aus dem Antrag selbst ergeben: 

1. Ein Lageplan nebst Beschreibung und Skizze der geplanten Anlage des Anschlussnehmers (Wasserverbrauchsanlage); 

2. der Name des Installationsunternehmens, durch das die Wasserverbrauchsanlage eingerichtet oder geändert werden soll; 

3. eine nähere Beschreibung besonderer Einrichtungen (zum Beispiel von Gewerbebetrieben usw.), für die auf dem Grundstück 

Wasser verwendet werden soll, sowie die Angabe des geschätzten Wasserbedarfs; 

4. Angaben über eine etwaige Eigengewinnungsanlage; 

5. im Falle des § 3 Abs. 4 die Verpflichtungserklärung zur Übernahme der mit dem Bau und Betrieb zusammenhängenden 

Mehrkosten. 

 

 

§ 14 

Haus- und Grundstücksanschlüsse 

(1) Der Hausanschluss besteht aus der Verbindung des Verteilungsnetzes mit der Anlage des Anschlussnehmers. Er beginnt an der 

Abzweigstelle des Verteilungsnetzes und endet mit der Hauptabsperrvorrichtung. Hausanschlüsse werden ausschließlich vom Verband 

hergestellt, unterhalten, erneuert, geändert, abgetrennt und beseitigt. 

(2) Hausanschlüsse stehen vorbehaltlich abweichender Regelung im Eigentum des Verbandes. Soweit sie in öffentlichen Verkehrs- 

und Grünflächen verlaufen (Grundstücksanschlüsse), sind sie Teil der öffentlichen Wasserversorgungsanlage. 

(3) Art, Zahl und Lage der Hausanschlüsse sowie deren Änderung werden nach Anhörung des Anschlussnehmers und unter Wahrung 

seiner berechtigten Interessen vom Verband bestimmt. Der Verband stellt die für den erstmaligen Anschluss eines Grundstücks 

notwendigen Hausanschlüsse bereit. 

(4) Der Verband kann auf Antrag des Anschlussnehmers weitere Anschlüsse sowie vorläufige oder vorübergehende Anschlüsse 

herstellen. Als weitere Anschlüsse gelten auch Hausanschlüsse für Grundstücke, die nach Entstehen der Beitragspflicht (§ 37) oder 

nach erstmaliger Verlegung des Grundstücksanschlusses für das Ursprungsgrundstück neu gebildet werden. 

(5) Hausanschlüsse dürfen nicht überbaut werden, die Freilegung muss stets möglich sein; sie sind vor Beschädigung zu schützen. Der 

Anschlussnehmer hat die baulichen Voraussetzungen für die sichere Errichtung des Hausanschlusses zu schaffen. Er darf keine 

Einwirkungen auf den Hausanschluss vornehmen oder vornehmen lassen. Jede Beschädigung des Hausanschlusses, insbesondere das 

Undichtwerden von Leitungen sowie sonstige Störungen sind dem Verband unverzüglich mitzuteilen. 

 

 

 



 

§ 15 

Kostenerstattung 

(1) Der Anschlussnehmer hat dem Verband zu erstatten: 

1. Die Kosten der Herstellung, Unterhaltung, Erneuerung, Veränderung und Beseitigung der notwendigen Hausanschlüsse. Dies 

gilt nicht für den Teil des Hausanschlusses (Grundstücksanschluss), der in öffentlichen Verkehrs- und Grünflächen verläuft (§ 14 

Abs. 2). 

2. Die Kosten der Herstellung, Unterhaltung, Erneuerung, Veränderung und Beseitigung der weiteren, vorläufigen und 

vorübergehenden Hausanschlüsse (§ 14 Abs. 4). 

Zu diesen Kosten gehören auch die Aufwendungen für die Wiederherstellung des alten Zustands auf den durch die Arbeiten 

beanspruchten Flächen. 

(2) Werden Einzelgrundstücke, die mit jeweils einem Grundstücksanschluss ausgestattet sind, zu einem neuen Grundstück 

zusammengeschlossen, vereinigt bzw. als solches genutzt, müssen die vom Anschlussnehmer nicht in Anspruch genommenen 

Grundstücksanschlüsse an der Abzweigstelle des Verteilungsnetzes abgetrennt werden. Die Kosten hat der Anschlussnehmer dem 

Verband zu erstatten. 

 

(3) Der Erstattungsanspruch entsteht mit der endgültigen Herstellung des Hausanschlusses, im Übrigen mit der Beendigung der 

Maßnahme. Der Erstattungsanspruch wird binnen eines Monats nach Bekanntgabe des Abgabenbescheids fällig. 

(4) Erhalten mehrere Grundstücke eine gemeinsame Hausanschlussleitung, so ist für die Teile der Anschlussleitung, die ausschließlich 

einem der beteiligten Grundstücke dienen, allein der Eigentümer bzw. Erbbauberechtigte des betreffenden Grundstücks ersatzpflichtig. 

Soweit Teile der Hausanschlussleitung mehreren Grundstücken gemeinsam dienen, sind die Eigentümer bzw. Erbbauberechtigten der 

beteiligten Grundstücke als Gesamtschuldner ersatzpflichtig. 

 

§ 16 

Private Anschlussleitungen 

(1) Private Anschlussleitungen hat der Anschlussnehmer selbst zu unterhalten, zu ändern und zu erneuern. Die insoweit anfallenden 

Kosten sind vom Anschlussnehmer zu tragen. 

(2) Entspricht eine solche Anschlussleitung nach Beschaffenheit und Art der Verlegung den Bestimmungen der DIN 1988 und 

etwaigen zusätzlichen Bestimmungen des Verbandes, und verzichtet der Anschlussnehmer schriftlich auf seine Rechte an der Leitung, 

so ist die Anschlussleitung auf sein Verlangen vom Verband zu übernehmen. Dies gilt nicht für Leitungen im Außenbereich (§ 35 

BauGB). 

(3) Unterhaltungs-, Änderungs- und Erneuerungsarbeiten an privaten Grundstücksanschlüssen sind dem Verband vom 

Anschlussnehmer mindestens 14 Tage vorher anzuzeigen. 

 

§ 17 

Anlage des Anschlussnehmers 

(1) Für die ordnungsgemäße Errichtung, Erweiterung, Änderung und Unterhaltung der Anlage hinter dem Hausanschluss – mit 

Ausnahme der Messeinrichtungen des Verbandes – ist der Anschlussnehmer verantwortlich. Hat er die Anlage oder Anlagenteile 

einem Dritten vermietet oder sonst zur Benutzung überlassen, so ist er neben diesem verantwortlich. 

(2) Die Anlage darf nur unter Beachtung der Vorschriften dieser Satzung und anderer gesetzlicher oder behördlicher Bestimmungen 

sowie nach den anerkannten Regeln der Technik errichtet, erweitert, geändert und unterhalten werden. Die Errichtung der Anlage und 

wesentliche Veränderungen dürfen nur durch den Verband oder ein vom Verband zugelassenes Installationsunternehmen erfolgen. Der 

Verband ist berechtigt, die Ausführung der Arbeiten zu überwachen. 

(3) Anlagenteile, die sich vor den Messeinrichtungen befinden, können plombiert werden. Ebenso können Anlagenteile, die zur Anlage 

des Anschlussnehmers gehören, unter Plombenverschluss genommen werden, um eine einwandfreie Messung zu gewährleisten. Die 

dafür erforderliche Ausstattung der Anlage ist nach den Angaben des Verbandes zu veranlassen. 

(4) Es dürfen nur Produkte und Geräte verwendet werden, die den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen. Die 

Einhaltung der Voraussetzungen des Satzes 1 wird vermutet, wenn eine CE-Kennzeichnung für den ausdrücklichen Einsatz im 

Trinkwasserbereich vorhanden ist. Sofern diese CE-Kennzeichnung nicht vorgeschrieben ist, wird dies auch vermutet, wenn das 

Produkt oder Gerät ein Zeichen eines akkreditierten Branchenzertifizierers trägt, insbesondere das DIN-DVGW-Zeichen oder DVGW-

Zeichen. Produkte und Geräte, die  

1. in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum rechtmäßig hergestellt worden sind 

oder 



  

2. in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in der Türkei rechtmäßig hergestellt oder in den Verkehr gebracht 

worden sind  

und die nicht in den technischen Spezifikationen der Zeichen nach Satz 3 entsprechen, werden einschließlich der in den vorgenannten 

Staaten durchgeführten Prüfungen und Überwachungen als gleichwertig behandelt, wenn mit ihnen das in Deutschland geforderte 

Schutzniveau gleichermaßen dauerhaft erreicht wird. 

(5) Anlagen und Verbrauchseinrichtungen sind so zu betreiben, dass Störungen anderer Wasserabnehmer, störende Rückwirkungen auf 

Einrichtungen des Verbandes oder Dritter oder Rückwirkungen auf die Güte des Trinkwassers ausgeschlossen sind. 

 

§ 18 

Inbetriebsetzung der Anlage des Anschlussnehmers 

(1) Der Verband oder deren Beauftragte schließen die Anlage des Anschlussnehmers an das Verteilungsnetz an und setzen sie in 

Betrieb. 

(2) Jede Inbetriebsetzung der Anlage ist beim Verband über das Installationsunternehmen zu beantragen. 

 

§ 19 

Überprüfung der Anlage des Anschlussnehmers 

(1) Der Verband ist berechtigt, die Anlage des Anschlussnehmers vor und nach ihrer Inbetriebsetzung zu überprüfen. Er hat den 

Anschlussnehmer auf erkannte Sicherheitsmängel aufmerksam zu machen und kann deren Beseitigung verlangen. 

(2) Werden Mängel festgestellt, die die Sicherheit gefährden oder erhebliche Störungen erwarten lassen, so ist der Verband berechtigt, 

den Anschluss oder die Versorgung zu verweigern; bei Gefahr für Leib und Leben ist er dazu verpflichtet. 

(3) Durch die Vornahme oder Unterlassen der Überprüfung der Anlage sowie durch deren Anschluss an das Verteilungsnetz 

übernimmt der Verband keine Haftung für die Mängelfreiheit der Anlage. Dies gilt nicht, wenn er bei einer Überprüfung Mängel 

festgestellt hat, die eine Gefahr für Leib und Leben darstellen. 

 

§ 20 

Technische Anschlussbedingungen 

Der Verband ist berechtigt, weitere technische Anforderungen an den Hausanschluss und andere Anlagenteile sowie an den Betrieb der 

Anlage festzulegen, soweit dies aus Gründen der sicheren und störungsfreien Versorgung, insbesondere im Hinblick auf die 

Erfordernisse des Verteilungsnetzes, notwendig ist. Diese Anforderungen dürfen den anerkannten Regeln der Technik nicht 

widersprechen. Der Anschluss bestimmter Verbrauchseinrichtungen kann von der vorherigen Zustimmung des Verbandes abhängig 

gemacht werden. Die Zustimmung darf nur verweigert werden, wenn der Anschluss eine sichere und störungsfreie Versorgung 

gefährden würde. 

 

§ 21 

Messung 

(1) Der Verband stellt die verbrauchte Wassermenge durch Messeinrichtungen (Wasserzähler) fest, die den eichrechtlichen 

Vorschriften entsprechen. Bei öffentlichen Verbrauchseinrichtungen kann die gelieferte Menge auch rechnerisch ermittelt oder 

geschätzt werden, wenn die Kosten der Messung nicht im Verhältnis zur Höhe des Verbrauchs stehen. 

(2) Der Verband hat dafür Sorge zu tragen, dass eine einwandfreie Messung der verbrauchten Wassermenge gewährleistet ist. Er 

bestimmt Art, Zahl und Größe sowie Anbringungsort der Messeinrichtungen. Ebenso ist die Lieferung, Anbringung, Überwachung, 

Unterhaltung und Entfernung der Messeinrichtungen Aufgabe des Verbandes. Er hat den Anschlussnehmer anzuhören und dessen 

berechtigte Interessen zu wahren. Er ist verpflichtet, auf Verlangen des Anschlussnehmers die Messeinrichtungen zu verlegen, wenn 

dies ohne Beeinträchtigung einer einwandfreien Messung möglich ist; der Anschlussnehmer ist verpflichtet, die Kosten zu tragen. 

(3) Der Anschlussnehmer haftet für das Abhandenkommen und die Beschädigung der Messeinrichtungen, soweit ihn daran ein 

Verschulden trifft. Er hat den Verlust, Beschädigungen und Störungen dieser Einrichtungen dem Verband unverzüglich mitzuteilen. Er 

ist verpflichtet, die Einrichtungen vor Abwasser, Schmutz- und Grundwasser sowie vor Frost zu schützen. 

(4) Der Einbau von Zwischenzählern in die Verbrauchsleitung ist dem Wasserabnehmer gestattet. Alle den Zwischenzähler 

betreffenden Kosten gehen zu seinen Lasten. Der Verband ist nicht verpflichtet, das Anzeigeergebnis eines Zwischenzählers der 

Wasserzinsberechnung zugrunde zu legen. 

 



 

§ 22 

Nachprüfung von Messeinrichtungen 

(1) Der Wasserabnehmer kann jederzeit die Nachprüfung der Messeinrichtungen durch eine Eichbehörde oder eine staatliche 

anerkannte Prüfstelle verlangen. Stellt der Wasserabnehmer den Antrag auf Prüfung nicht beim Verband, so hat er diesen vor 

Antragstellung zu benachrichtigen. 

(2) Die Kosten der Prüfung fallen dem Verband zur Last, falls die Abweichung die gesetzlichen Verkehrsfehlergrenzen überschreitet, 

sonst dem Wasserabnehmer. 

 

§ 23 

Ablesung 

(1) Die Messeinrichtungen sind nach Aufforderung des Verbandes vom Anschlussnehmer selbst abzulesen. Die Ableseergebnisse sind 

in den vom Verband hierfür übermittelten Vordruck einzutragen. Der ausgefüllte Vordruck ist an den Verband zurückzusenden. 

Alternativ kann der Zählerstand elektronisch über die Internetseite des Verbandes übermittelt werden. 

(2) Geht der ausgefüllte Vordruck nicht innerhalb einer von dem Verband gesetzten, angemessenen Frist bei diesem ein, darf er den 

Verbrauch auf der Grundlage der letzten Ablesung schätzen; die tatsächlichen Verhältnisse sind angemessen zu berücksichtigen. § 12 

bleibt davon unberührt. 

 
§ 24 

Messeinrichtungen an der Grundstücksgrenze 

(1) Der Verband kann verlangen, dass der Anschlussnehmer auf eigene Kosten nach seiner Wahl an der Grundstücksgrenze einen 

geeigneten Wasserzählerschacht oder Wasserzählerschrank anbringt, wenn 

1. das Grundstück unbebaut ist oder 

2. die Versorgung des Gebäudes mit Anschlussleitungen erfolgt, die unverhältnismäßig lang sind oder nur unter besonderen 

Erschwernissen verlegt werden können, oder 

3. kein Raum zur frostsicheren Unterbringung des Wasserzählers vorhanden ist. 

(2) Der Anschlussnehmer ist verpflichtet, die Einrichtungen in ordnungsgemäßem Zustand und jederzeit zugänglich zu halten. 

(3) Der Anschlussnehmer kann die Verlegung der Einrichtungen auf seine Kosten verlangen, wenn sie an der bisherigen Stelle für ihn 

nicht mehr zumutbar sind und die Verlegung ohne Beeinträchtigung einer einwandfreien Messung möglich ist. 

 

III. Wasserversorgungsbeitrag 

 

 

§ 25 

Erhebungsgrundsatz 

Der Verband erhebt zur teilweisen Deckung seines Aufwands für die Anschaffung, Herstellung und den Ausbau der öffentlichen 

Wasserversorgungsanlagen einen Wasserversorgungsbeitrag.  

 

§ 26 

Gegenstand der Beitragspflicht 

(1) Der Beitragspflicht unterliegen Grundstücke, für die eine bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist, wenn sie bebaut oder 

gewerblich genutzt werden können. Erschlossene Grundstücke, für die eine bauliche oder gewerbliche Nutzung nicht festgesetzt ist, 

unterliegen der Beitragspflicht, wenn sie nach der Verkehrsauffassung Bauland sind und nach der geordneten baulichen Entwicklung 

des Verbandes zur Bebauung anstehen.  

(2) Wird ein Grundstück an die öffentlichen Wasserversorgungsanlagen tatsächlich angeschlossen, so unterliegt es der Beitragspflicht 

auch dann, wenn die Voraussetzungen des Absatzes 1 nicht erfüllt sind.  

 
§ 27 

Beitragsschuldner 

(1) Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitrags- bzw. Vorauszahlungsbescheids Eigentümer des 

Grundstücks ist.  



  

(2) Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist der Erbbauberechtigte an Stelle des Eigentümers beitragspflichtig. 

Mehrere Beitragsschuldner sind Gesamtschuldner; bei Wohnungs- und Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- und 

Teileigentümer nur entsprechend ihrem Miteigentumsanteil beitragspflichtig.  

(3) Steht das Grundstück, Erbbaurecht, Wohnungs- oder Teileigentum im Eigentum mehrerer Personen zur gesamten Hand, ist die 

Gesamthandsgemeinschaft beitragspflichtig.  

 

§ 28 

Beitragsmaßstab 

Maßstab für den Wasserversorgungsbeitrag ist die Nutzungsfläche. Diese ergibt sich durch Vervielfachung der Grundstücksfläche (§ 

29) mit einem Nutzungsfaktor (§ 30); das Ergebnis wird auf eine volle Zahl gerundet, wobei Nachkommastellen ab 0,5 auf die 

nächstfolgende volle Zahl aufgerundet und Nachkommastellen, die kleiner als 0,5 sind, auf die vorausgehende volle Zahl abgerundet 

werden.  

 

§ 29 

Grundstücksfläche 

(1) Als Grundstücksfläche gilt:  

1. bei Grundstücken im Bereich eines Bebauungsplans die Fläche, die der Ermittlung der zulässigen Nutzung zugrunde zu legen 

ist;  

2. soweit ein Bebauungsplan oder eine Satzung nach § 34 Abs. 4 S. 1 BauGB nicht besteht oder die erforderliche Festsetzung nicht 

enthält, die tatsächliche Grundstücksfläche bis zu einer Tiefe von 50 Meter von der der Erschließung zugewandten 

Grundstücksgrenze. Reicht die bauliche oder gewerbliche Nutzung über diese Begrenzung hinaus oder sind Flächen tatsächlich 

angeschlossen, so ist die Grundstückstiefe maßgebend, die durch die hintere Grenze der Nutzung, zuzüglich der baurechtlichen 

Abstandsflächen, bestimmt wird. Grundstücksteile, die lediglich die wegemäßige Verbindung zur Erschließungsanlage herstellen, 

bleiben bei der Bestimmung der Grundstückstiefe unberücksichtigt. Zur Nutzung zählen auch angelegte Grünflächen oder 

gärtnerisch genutzte Flächen. 

(2) Teilflächenabgrenzungen gemäß § 31 Abs. 1 Satz 2 KAG bleiben unberührt.  

 

§ 30 

Nutzungsfaktor 

(1) Entsprechend der Ausnutzbarkeit wird die Grundstücksfläche (§ 29) mit einem Nutzungsfaktor vervielfacht, der im Einzelnen 

beträgt:  

1. bei eingeschossiger Bebaubarkeit 1,00  

2. bei zweigeschossiger Bebaubarkeit 1,25  

3. bei dreigeschossiger Bebaubarkeit 1,50  

4. bei vier- und fünfgeschossiger Bebaubarkeit 1,75  

5. bei sechs- und mehrgeschossiger Bebaubarkeit 2,00.  

(2) Bei Stellplatzgrundstücken und bei Grundstücken, für die nur eine Nutzung ohne Bebauung zulässig ist oder bei denen die 

Bebauung nur untergeordnete Bedeutung hat, wird ein Nutzungsfaktor von 0,5 zugrunde gelegt. Dasselbe gilt für Gemeinbedarfs- oder 

Grünflächengrundstücke, deren Grundstücksflächen aufgrund ihrer Zweckbestimmung nicht oder nur zu einem untergeordneten Teil 

mit Gebäuden überdeckt werden sollen bzw. überdeckt sind (zum Beispiel Friedhöfe, Sportplätze, Freibäder, Kleingartenanlagen). Die 

§§ 31 bis 34 finden keine Anwendung. 

 

§ 31 

Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, 

für die ein Bebauungsplan die Geschosszahl festsetzt 

Als Geschosszahl gilt die im Bebauungsplan festgesetzte höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse. Ist im Einzelfall eine größere 

Geschosszahl genehmigt, so ist diese zugrunde zu legen. Als Geschosse gelten Vollgeschosse i.S. der Landesbauordnung (LBO) in der 

im Zeitpunkt der Beschlussfassung über den Bebauungsplan geltenden Fassung. Sind auf einem Grundstück mehrere bauliche Anlagen 

mit unterschiedlicher Geschosszahl zulässig, ist die höchste Zahl der Vollgeschosse maßgebend.  

 



 

§ 32 

Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, 

für die ein Bebauungsplan eine Baumassenzahl festsetzt 

(1) Weist der Bebauungsplan statt der Zahl der Vollgeschosse eine Baumassenzahl aus, so gilt als Geschosszahl die Baumassenzahl 

geteilt durch [3,5]; das Ergebnis wird auf eine volle Zahl gerundet, wobei Nachkommastellen ab 0,5 auf die nächstfolgende volle Zahl 

aufgerundet und Nachkommastellen, die kleiner als 0,5 sind, auf die vorausgehende volle Zahl abgerundet werden. 

(2) Ist eine größere als die nach Abs. 1 bei Anwendung der Baumassenzahl zulässige Baumasse genehmigt, so ergibt sich die 

Geschosszahl aus der Teilung dieser Baumasse durch die Grundstücksfläche und nochmaliger Teilung des Ergebnisses durch [3,5]; das 

Ergebnis wird auf eine volle Zahl gerundet, wobei Nachkommastellen ab 0,5 auf die nächstfolgende volle Zahl aufgerundet und 

Nachkommastellen, die kleiner als 0,5 sind, auf die vorausgehende volle Zahl abgerundet werden. 

 

 

 

§ 33 

Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, für die  

ein Bebauungsplan die Höhe baulicher Anlagen festsetzt 

(1) Bestimmt der Bebauungsplan das Maß der baulichen Nutzung nicht durch die Zahl der Vollgeschosse oder eine Baumassenzahl, 

sondern setzt er die Höhe baulicher Anlagen in Gestalt der maximalen Gebäudehöhe (Firsthöhe) fest, so gilt als Geschosszahl das 

festgesetzte Höchstmaß der Höhe der baulichen Anlage geteilt durch 

1. [3,0] für die im Bebauungsplan als Kleinsiedlungsgebiete (WS), reine Wohngebiete (WR), allgemeine Wohngebiete (WA), 

Ferienhausgebiete, Wochenendhausgebiete und besondere Wohngebiete (WB) festgesetzten Gebiete und 

2. [4,0] für die im Bebauungsplan als Dorfgebiete (MD), Mischgebiete (MI), Kerngebiete (MK), Gewerbegebiete (GE), 

Industriegebiete (GI) und sonstige Sondergebiete (SO) 

festgesetzten Gebiete;  

das Ergebnis wird auf eine volle Zahl gerundet, wobei Nachkommastellen ab 0,5 auf die nächstfolgende volle Zahl aufgerundet 

und Nachkommastellen, die kleiner als 0,5 sind, auf die vorausgehende volle Zahl abgerundet werden. 

(2) Bestimmt der Bebauungsplan das Maß der baulichen Nutzung nicht durch die Zahl der Vollgeschosse oder eine Baumassenzahl, 

sondern setzt er die Höhe baulicher Anlagen in Gestalt der maximalen Traufhöhe (Schnittpunkt der senkrechten, traufseitigen 

Außenwand mit der Dachhaut) fest, so gilt als Geschosszahl das festgesetzte Höchstmaß der Höhe der baulichen Anlage geteilt durch 

1. [2,7] für die im Bebauungsplan als Kleinsiedlungsgebiete (WS), reine Wohngebiete (WR), allgemeine Wohngebiete (WA), 

Ferienhausgebiete, Wochenendhausgebiete und besondere Wohngebiete (WB) festgesetzten Gebiete und 

2. [3,5] für die im Bebauungsplan als Dorfgebiete (MD), Mischgebiete (MI), Kerngebiete (MK), Gewerbegebiete (GE), 

Industriegebiete (GI) und sonstige Sondergebiete (SO) 

festgesetzten Gebiete;  

das Ergebnis wird auf eine volle Zahl gerundet, wobei Nachkommastellen ab 0,5 auf die nächstfolgende volle Zahl aufgerundet 

und Nachkommastellen, die kleiner als 0,5 sind, auf die vorausgehende volle Zahl abgerundet werden. 

(3) Ist im Einzelfall eine größere als die im Bebauungsplan festgesetzte Höhe baulicher Anlagen genehmigt, so ist diese gemäß Abs. 1 

oder 2 in eine Geschosszahl umzurechnen. 

(4) Weist der Bebauungsplan statt der Zahl der Vollgeschosse oder einer Baumassenzahl sowohl die zulässige Firsthöhe als auch die 

zulässige Traufhöhe der baulichen Anlage aus, so ist die Traufhöhe [alternativ: Firsthöhe] gemäß Abs. 2 [alternativ: Abs. 1] und 3 in 

eine Geschosszahl umzurechnen.  

 

§ 34 

Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, für die  

keine Planfestsetzung im Sinne der §§ 31 bis 33 bestehen 

(1) Bei Grundstücken in unbeplanten Gebieten bzw. in beplanten Gebieten, für die der Bebauungsplan keine Festsetzungen nach den 

§§ 31 bis 33 enthält, ist maßgebend:  

1. bei bebauten Grundstücken die Zahl der tatsächlich vorhandenen Geschosse,  

2. bei unbebauten, aber bebaubaren Grundstücken die Zahl der auf den Grundstücken der näheren Umgebung überwiegend 

vorhandenen Geschosse.  

(2) Bei Grundstücken im Außenbereich (§ 35 BauGB) ist maßgebend:  

1. bei bebauten Grundstücken die Zahl der tatsächlich vorhandenen Geschosse; 

2. bei unbebauten Grundstücken, für die ein Bauvorhaben genehmigt ist, die Zahl der genehmigten Geschosse.  



  

(3) Als Geschosse gelten Vollgeschosse i.S. der LBO in der im Entstehungszeitpunkt (§ 37) geltenden Fassung. Sind auf einem 

Grundstück mehrere bauliche Anlagen mit unterschiedlicher Geschosszahl vorhanden, ist die höchste Zahl der Vollgeschosse 

maßgebend.  

(4) Bei Grundstücken mit Gebäuden ohne ein Vollgeschoss i.S. der LBO, gilt als Geschosszahl die Baumasse des Bauwerks geteilt 

durch die überbaute Grundstücksfläche und nochmals geteilt durch [3,5], mindestens jedoch die nach Abs. 1 maßgebende Geschoss-

zahl; das Ergebnis wird auf eine volle Zahl gerundet, wobei Nachkommastellen ab 0,5 auf die nächstfolgende volle Zahl aufgerundet 

und Nachkommastellen, die kleiner als 0,5 sind, auf die vorausgehende volle Zahl abgerundet werden.  

 

§ 35 

Weitere Beitragspflicht 

Von Grundstückseigentümern, für deren Grundstück eine Beitragsschuld bereits entstanden ist oder deren Grundstücke beitragsfrei 

angeschlossen worden sind, werden weitere Beiträge erhoben,  

1. soweit die bis zum In-Kraft-Treten dieser Satzung zulässige Zahl bzw. genehmigte höhere Zahl der Vollgeschosse überschritten 

oder eine größere Zahl von Vollgeschossen allgemein zugelassen wird;  

2. soweit in den Fällen des § 34 Abs. 2 Nr. 1 und 2 eine höhere Zahl der Vollgeschosse zugelassen wird;  

3. wenn das Grundstück mit Grundstücksflächen vereinigt wird, für die eine Beitragsschuld bisher nicht entstanden ist; 

4. soweit die Voraussetzungen für eine Teilflächenabgrenzung gem. § 31 Abs. 1 KAG oder eine Tiefenbegrenzung gem. § 29 Abs. 1 

Nr. 2 entfallen; 

5. soweit Grundstücke unter Einbeziehung von Teilflächen, für die eine Beitragsschuld bereits entstanden ist, neu gebildet werden.  

 

§ 36 

Beitragssatz 

Der Wasserversorgungsbeitrag beträgt je Quadratmeter (m²) Nutzungsfläche (§ 28) 4,62 EUR.  

 

Der Wasserversorgungsbeitrag setzt sich aus folgenden Teilbeträgen zusammen: 

 

Teilbeitrag für Sammelleitungen   2,92 EUR/m² 

Teilbeitrag für Versorgungseinrichtungen  1,70 EUR/m² 

 

 

§ 37 

Entstehung der Beitragsschuld 

(1) Die Beitragsschuld entsteht:  

1. In den Fällen des § 26 Abs. 1, sobald das Grundstück an die öffentliche Wasserversorgungsanlage angeschlossen werden kann.  

2. In den Fällen des § 26 Abs. 2 mit dem Anschluss, frühestens jedoch mit dessen Genehmigung.  

3. In den Fällen des § 35 Nr. 1 und 2 mit der Erteilung der Baugenehmigung bzw. dem In-Kraft-Treten des Bebauungsplans oder 

    einer Satzung i.S. von § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 und 3 BauGB.  

4. In den Fällen des § 35 Nr. 3, wenn die Vergrößerung des Grundstücks im Grundbuch eingetragen ist.  

5. In den Fällen des § 35 Nr. 4 

a) mit dem In-Kraft-Treten eines Bebauungsplans bzw. dem In-Kraft-Treten einer Satzung im Sinne von § 34 Abs. 4 Satz 1 

BauGB;  

b) mit dem tatsächlichen Anschluss der Teilflächen, frühestens mit der Genehmigung des Anschlusses;  

c) bei baulicher Nutzung ohne tatsächlichen Anschluss mit der Erteilung der Baugenehmigung;  

d) bei gewerblicher Nutzung mit dem Eintritt dieser Nutzung.  

6. In den Fällen des § 35 Nr. 5, wenn das neugebildete Grundstück im Grundbuch eingetragen ist.  

(2) Für Grundstücke, die schon vor dem 13.07.1955 an die öffentlichen Wasserversorgungsanlagen hätten angeschlossen werden 

können, jedoch noch nicht angeschlossen worden sind, entsteht die Beitragsschuld mit dem tatsächlichen Anschluss, frühestens mit 

dessen Genehmigung.  

(3) Mittelbare Anschlüsse (zum Beispiel über bestehende Hausanschlüsse) stehen dem unmittelbaren Anschluss an öffentliche 

Wasserversorgungsanlagen gleich.  

 



 

§ 38 

Fälligkeit 

Der Wasserversorgungsbeitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheids fällig.  

 

§ 39 

Ablösung 

(1) Der Verband kann, solange die Beitragsschuld noch nicht entstanden ist, mit dem Beitragsschuldner die Ablösung des 

Wasserversorgungsbeitrages vereinbaren.  

(2) Der Betrag einer Ablösung bestimmt sich nach der Höhe der voraussichtlich entstehenden Beitragsschuld; die Ermittlung erfolgt 

nach den Bestimmungen dieser Satzung. 

(3) Ein Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht. 

 

 

IV. Benutzungsgebühren 

 

 

 

§ 40 

Erhebungsgrundsatz 

Der Verband erhebt für die Benutzung der öffentlichen Wasserversorgungsanlagen Grund- und Verbrauchsgebühren. 

 
§ 41 

Gebührenschuldner 

(1) Schuldner der Benutzungsgebühren ist der Anschlussnehmer. Beim Wechsel des Gebührenschuldners geht die Gebührenpflicht mit 

Beginn des auf den Übergang folgenden Kalendermonats auf den neuen Gebührenschuldner über. 

(2) In den Fällen des § 43 Abs. 3 ist Gebührenschuldner der Wasserabnehmer. 

(3) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner. 

 

§ 42 

Grundgebühr 

(1)  Die Grundgebühr wird gestaffelt nach der Zählergröße erhoben (Zählergebühr). Sie beträgt bei Wasserzählern mit einer 

Nenngröße von: 

 

Zählerbezeichnung  Qn 2,5  Qn 6  Qn10  Qn 15 DN 50 

Maximaldurchfluss (Qmax) 5 m³/h  10 m³/h  20 m³/h  30 m³/h 
Nenndurchfluss (Qn) 2,5 m³/h  6 m³/h  10 m³/h  15 m³/h 
 
Alternativ für Zähler mit der Kennzeichnung gemäß der Europäischen Messgeräterichtlinie (MID): 

Überlastdurchfluss (Q4) 5 m³/h  12 m³/h  20 m³/h  31,25 m³/h 
Dauerdurchfluss (Q3) 4 m³/h  10 m³/h  16 m³/h  25 m³/h 
 

Grundgebühr / im Monat 3,28 EUR 5,29 EUR 9,67 EUR 21,98 EUR 

 
 
 
Zählerbezeichnung  Qn 40 DN 80  Qn 60 DN 100  Qn15 DN 50-Verbund 

Maximaldurchfluss (Qmax) 80 m³/h   120 m³/h   50 m³/h 
Nenndurchfluss (Qn) 40 m³/h     60 m³/h   15 m³/h 
 
Alternativ für Zähler mit der Kennzeichnung gemäß der Europäischen Messgeräterichtlinie (MID): 

Überlastdurchfluss (Q4) 125 m³/h   200 m³/h   31,25 m³/h 
Dauerdurchfluss (Q3) 100 m³/h   160 m³/h   25 m³/h 
 
Grundgebühr / im Monat 26,60 EUR  32,95 EUR  37,39 EUR 



  

 
 
Zählerbezeichnung  Qn 40 DN 80-Verbund Qn 60 DN 100-Verbund 

Maximaldurchfluss (Qmax) 80 m³/h   120 m³/h 
Nenndurchfluss (Qn) 40 m³/h     60 m³/h 
 
Alternativ für Zähler mit der Kennzeichnung gemäß der Europäischen Messgeräterichtlinie (MID): 

Überlastdurchfluss (Q4) 78,75 m³/h  125 m³/h 
Dauerdurchfluss (Q3) 63 m³/h   100 m³/h 
 
Grundgebühr / im Monat 44,59 EUR  53,01 EUR 

 

Für Standrohre mit Systemtrenner werden als Grundgebühren eine tägliche Mietgebühr von 1,50 EUR/Tag und eine pauschale 

einmalige Bearbeitungsgebühr von 30,00 EUR je Standrohr erhoben. 

 (2)  Bei der Berechnung der Grundgebühr wird der Monat, in dem der Wasserzähler erstmals eingebaut oder endgültig ausgebaut 

wird, je als voller Monat gerechnet. Dies gilt nicht für Standrohrzähler oder sonstige bewegliche Zähler. 

(3)  Wird die Wasserlieferung wegen Wassermangels, Störungen im Betrieb, betriebsnotwendiger Arbeiten oder aus ähnlichen, nicht 

vom Anschlussnehmer zu vertretenden Gründen länger als einen Monat unterbrochen, so wird für die Zeit der Unterbrechung 

(abgerundet auf volle Monate) keine Grundgebühr berechnet. 

 

 

§ 43 

Verbrauchsgebühren 

(1)  Die Verbrauchsgebühr wird nach der gemessenen Wassermenge (§ 44) berechnet. Die Verbrauchsgebühr beträgt ab 01.01.2019 

pro Kubikmeter 2,05 Euro und ab 01.01.2021 pro Kubikmeter 2,20 Euro. 

(2)  Wird ein Bauwasserzähler oder ein sonstiger beweglicher Wasserzähler verwendet, beträgt die Verbrauchsgebühr ab 01.01.2019 

pro Kubikmeter 2,05 Euro und ab 01.01.2021 pro Kubikmeter 2,20 Euro. 

(3)  Wird die verbrauchte Wassermenge durch einen Münzwasserzähler festgestellt, ist die Verbrauchsgebühr gem. § 43 Abs. 1 zu 

entrichten. Daneben sind sämtliche Kosten, die im Zusammenhang mit der Anbringung, Entfernung etc. der Münzanlage entstehen, 

vom Wasserabnehmer zu tragen. 

 

§ 44 

Gemessene Wassermenge 

(1) Die nach § 21 gemessene Wassermenge gilt auch dann als Gebührenbemessungsgrundlage, wenn sie ungenutzt (etwa durch 

schadhafte Rohre, offenstehende Zapfstellen oder Rohrbrüche hinter dem Wasserzähler) verlorengegangen ist. 

(2) Ergibt sich bei einer Zählerprüfung, dass der Wasserzähler über die nach der Eichordnung zulässigen Verkehrsfehlergrenzen 

hinaus falsch anzeigt, oder ist der Zähler stehen geblieben, so schätzt der Verband den Wasserverbrauch gemäß § 162 

Abgabenordnung. 

 

 
§ 45 

Verbrauchsgebühr bei Bauten 

(1) Wird bei der Herstellung von Bauwerken das verwendete Wasser nicht durch einen Wasserzähler festgestellt, wird eine pauschale 

Verbrauchsgebühr erhoben. 

(2) Bemessungsgrundlage für die Gebühr ist folgender pauschaler Wasserverbrauch: 

1. Bei Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten von Gebäuden werden je 100 Kubikmeter umbautem Raum 6 Kubikmeter als 

pauschaler Wasserverbrauch zugrunde gelegt; Gebäude mit weniger als 100 Kubikmeter umbautem Raum bleiben gebührenfrei. 

Bei Fertigbauweise werden der Ermittlung des umbauten Raumes nur die Keller- und Untergeschosse zugrunde gelegt. 

2. Bei Beton- und Backsteinbauten, die nicht unter Nr. 1 fallen, werden je angefangene 10 Kubikmeter Beton- oder Mauerwerk 4 

Kubikmeter als pauschaler Wasserverbrauch zugrunde gelegt; Bauwerke mit weniger als 10 Kubikmeter Beton- oder Mauerwerk 

bleiben gebührenfrei. 

 

 



 

 

 

§ 46 

Entstehung der Gebührenschuld 

(1) In den Fällen der §§ 42 und 43 Abs. 1 entsteht die Gebührenschuld für ein Kalenderjahr mit Ablauf des Kalenderjahres 

(Veranlagungszeitraum). Endet ein Benutzungsverhältnis vor Ablauf des Veranlagungszeitraums, entsteht die Gebührenschuld mit 

Ende des Benutzungsverhältnisses. 

(2) In den Fällen des § 41 Abs. 1 Satz 2 entsteht die Gebührenschuld für den bisherigen Anschlussnehmer mit Beginn des auf den 

Übergang folgenden Kalendermonats, für den neuen Anschlussnehmer mit Ablauf des Kalenderjahres. 

(3) In den Fällen des § 43 Abs. 2 entsteht die Gebührenschuld mit der Beendigung der Baumaßnahme, spätestens mit Einbau einer 

Messeinrichtung nach § 21. 

(4) In den Fällen des § 45 entsteht die Gebührenschuld mit Beginn der Bauarbeiten. 

(5) In den Fällen des § 43 Abs. 3 entsteht die Gebührenschuld mit der Wasserentnahme. 

(6) Die Gebührenschuld gemäß § 42 und § 43 ruht auf dem Grundstück bzw. dem Erbbaurecht als öffentliche Last (§ 13 Absatz 3 i.V. 

mit § 27 KAG). Dies gilt gleichermaßen für die nach § 47 zu erhebende Vorauszahlungen. 

 

            § 47 

       Vorauszahlungen 

(1) Solange die Gebührenschuld noch nicht entstanden ist, sind vom Gebührenschuldner Vorauszahlungen zu leisten. Die 

Vorauszahlungen entstehen mit Beginn des Kalendervierteljahres. Beginnt die Gebührenpflicht während des Veranlagungszeitraumes, 

entstehen die Vorauszahlungen mit Beginn des folgenden Kalendervierteljahres. 

(2) Jeder Vorauszahlung wird ein Viertel des Jahreswasserverbrauchs des Vorjahres und der Grundgebühr (§ 42) zugrunde gelegt. 

Beim erstmaligen Beginn der Gebührenpflicht werden die Vorauszahlungen auf der Grundlage der Grundgebühr, des 

Verbrauchsgebührensatzes und des geschätzten Jahreswasserverbrauchs des laufenden Jahres ermittelt. 

(3) Die für den Veranlagungszeitraum entrichteten Vorauszahlungen werden auf die Gebührenschuld für diesen Zeitraum angerechnet. 

(4) In den Fällen des § 43 Abs. 2 und 3 sowie des § 45 entfällt die Pflicht zur Vorauszahlung. 

 

 
§ 48 

Fälligkeit 

(1) Die Benutzungsgebühren sind innerhalb zwei Wochen nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides zur Zahlung fällig. Sind 

Vorauszahlungen (§ 47) geleistet worden, gilt dies nur, soweit die Gebührenschuld die geleisteten Vorauszahlungen übersteigt. Ist die 

Gebührenschuld kleiner als die geleisteten Vorauszahlungen, wird der Unterschiedsbetrag nach Bekanntgabe des Gebührenbescheids 

durch Aufrechnung oder Zurückzahlung ausgeglichen. 

(2) Die Vorauszahlungen gemäß § 47 werden jeweils zum 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. zur Zahlung fällig. 

(3) In den Fällen des § 43 Abs. 3 wird die Gebührenschuld mit der Wasserentnahme fällig. 

 

V. Anzeigepflichten, Ordnungswidrigkeiten, Haftung 

 

 

§ 49 

Anzeigepflichten 

(1) Binnen eines Monats sind dem Verband anzuzeigen 

1. der Erwerb oder die Veräußerung eines an die öffentliche Wasserversorgung angeschlossenen Grundstücks; entsprechendes gilt 

beim Erbbaurecht sowie beim Wohnungs- und Teileigentum; 

2. Erweiterungen oder Änderungen der Verbrauchsanlage sowie die Verwendung zusätzlicher Verbrauchseinrichtungen, soweit 

sich dadurch die Größen für die Gebührenbemessung ändern oder sich die vorzuhaltende Leistung wesentlich erhöht. 

(2) Anzeigepflichtig nach Abs. 1 Nr. 1 sind Veräußerer und Erwerber, nach Abs. 1 Nr. 2 der Anschlussnehmer. 



  

(3) Binnen eines Monats hat der Anschlussnehmer dem Verband mitzuteilen, wenn die Voraussetzungen für Teilflächenabgrenzungen 

gemäß § 29 Abs. 1 Nr. 2 dieser Satzung und § 31 Abs. 1 Satz 2 KAG entfallen sind. Insbesondere abgegrenzte Teilflächen gewerblich 

oder als Hausgarten genutzt, tatsächlich an die öffentliche Wasserversorgung angeschlossen oder auf ihnen genehmigungsfreie 

bauliche Anlagen errichtet werden. 

(4) Wird die rechtzeitige Anzeige schuldhaft versäumt, so haftet im Falle des Abs. 1 Nr. 1 der bisherige Gebührenschuldner für die 

Benutzungsgebühren, die auf den Zeitraum bis zum Eingang der Anzeige beim Verband entfallen. 

 

§ 50 

Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 142 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen § 4 ein Grundstück nicht an die öffentliche Wasserversorgung anschließt, 

2. entgegen § 5 nicht seinen gesamten Wasserbedarf der öffentlichen Wasserversorgung entnimmt, 

3. entgegen § 8 Abs. 1 Wasser an Dritte ohne schriftliche Zustimmung des Verbandes weiterleitet, 

4. entgegen § 14 Abs. 5 Beschädigungen des Hausanschlusses nicht unverzüglich dem Verband mitteilt,  

5. entgegen § 17 Abs. 2 Anlagen unter Missachtung der Vorschriften der Satzung, anderer gesetzlicher oder behördlicher 

Bestimmungen sowie der allgemein anerkannten Regeln der Technik errichtet, erweitert, ändert oder unterhält, 

6. entgegen § 17 Abs. 4 Anlagen und Verbrauchseinrichtungen so betreibt, dass Störungen anderer Anschlussnehmer, störende 

Rückwirkungen auf Einrichtungen des Verbandes bzw. Dritter oder Rückwirkungen auf die Güte des Trinkwassers eintreten. 

 

 (2) Ordnungswidrig im Sinne von § 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 KAG handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig den Mitteilungspflichten 

nach § 21 Abs. 3 Satz 2 und § 49 Abs. 1 bis 3 dieser Satzung nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig nachkommt. 

 

§ 51 

Haftung bei Versorgungsstörungen 

(1) Für Schäden, die ein Wasserabnehmer durch Unterbrechung der Wasserversorgung oder durch Unregelmäßigkeiten in der 

Belieferung erleidet, haftet der Verband aus dem Benutzungsverhältnis oder unerlaubter Handlung im Falle 

1. der Tötung oder Verletzung des Körpers oder der Gesundheit des Wasserabnehmers, es sei denn, dass der Schaden vom 

Verband oder einem ihrer Bediensteten oder einem Verrichtungsgehilfen weder vorsätzlich noch fahrlässig verursacht worden ist, 

2. der Beschädigung einer Sache, es sei denn, dass der Schaden weder durch Vorsatz noch durch grobe Fahrlässigkeit des 

Verbandes oder eines ihrer Bediensteten oder eines Verrichtungsgehilfen verursacht worden ist, 

3. eines Vermögensschadens, es sei denn, dass dieser weder durch Vorsatz noch durch grobe Fahrlässigkeit eines 

vertretungsberechtigten Organs des Verbandes verursacht worden ist. 

§ 831 Abs. 1 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches ist nur bei vorsätzlichem Handeln von Verrichtungsgehilfen anzuwenden. 

(2) Abs. 1 ist auch auf Ansprüche von Wasserabnehmern anzuwenden, die diese gegen ein drittes Wasserversorgungsunternehmen aus 

unerlaubter Handlung geltend machen. Der Verband ist verpflichtet, den Wasserabnehmern auf Verlangen über die mit der 

Schadensverursachung durch ein drittes Unternehmen zusammenhängenden Tatsachen insoweit Auskunft zu geben, als sie ihr bekannt 

sind oder von ihr in zumutbarer Weise aufgeklärt werden können und ihre Kenntnis zur Geltendmachung des Schadensersatzes 

erforderlich ist. 

(3) Die Ersatzpflicht entfällt für Schäden unter 15 Euro. 

(4) Ist der Anschlussnehmer berechtigt, das gelieferte Wasser an einen Dritten weiterzuleiten (§ 8 Abs. 1), und erleidet dieser durch 

Unterbrechung der Wasserversorgung oder durch Unregelmäßigkeiten in der Belieferung einen Schaden, so haftet der Verband dem 

Dritten gegenüber in demselben Umfang wie dem Wasserabnehmer aus dem Benutzungsverhältnis. 

(5) Leitet der Anschlussnehmer das gelieferte Wasser an einen Dritten weiter, so hat er im Rahmen seiner rechtlichen Möglichkeiten 

sicherzustellen, dass der Dritte aus unerlaubter Handlung keine weitergehenden Schadensersatzansprüche erheben kann, als sie in den 

Absätzen 1 bis 3 vorgesehen sind. Der Verband weist den Anschlussnehmer darauf bei Begründung des Benutzungsverhältnisses 

besonders hin. 

(6) Der Wasserabnehmer hat den Schaden unverzüglich dem Verband oder, wenn dieses feststeht, dem ersatzpflichtigen Unternehmen 

mitzuteilen. Leitet der Anschlussnehmer das gelieferte Wasser an einen Dritten weiter, so hat er diese Verpflichtung auch dem Dritten 

aufzuerlegen. 

 



 

§ 52 

Haftung von Wasserabnehmern und Anschlussnehmern 

(1) Der Wasserabnehmer haftet für schuldhaft verursachte Schäden, die insbesondere infolge einer unsachgemäßen Benutzung oder 

den Bestimmungen dieser Satzung zuwiderlaufenden Benutzung oder Bedienung der Anlagen zur Wasserversorgung entstehen. Der 

Anschlussnehmer haftet für Schäden, die auf den mangelhaften Zustand seiner Anlage (§ 17) zurückzuführen sind. 

(2) Der Haftende hat den Verband von Ersatzansprüchen Dritter freizustellen, die wegen solcher Schäden geltend gemacht werden. 

Sind Ansprüche auf Mängel an mehreren Verbrauchsanlagen zurückzuführen, so haften die Wasserabnehmer als Gesamtschuldner. 

 

 

 

VI. Steuern, Übergangs- und Schlussbestimmungen 

 

 

§ 53 

Umsatzsteuer 

Soweit die Leistungen, die den in dieser Satzung festgelegten Abgaben, Kostenersätzen und sonstigen Einnahmen (Entgelten) 

zugrunde liegen, umsatzsteuerpflichtig sind, tritt zu den Entgelten noch die Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) in der im 

Umsatzsteuergesetz jeweils festgelegten Höhe. 

 
§ 54 

In-Kraft-Treten 

(1) Soweit Abgabeansprüche nach dem bisherigen Satzungsrecht bereits entstanden sind, gelten anstelle dieser Satzung die 

Satzungsbestimmungen, die im Zeitpunkt des Entstehens der Abgabeschuld gegolten haben. 

(2) Diese Satzung tritt am 01. September 2008 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Wasserabgabesatzung vom 23.03.1998 -mit allen späteren 

Änderungen- außer Kraft. 

 

 

 

Hinweis (bitte beachten): 

Der fortgeschriebene Stand der Wasserversorgungssatzung beinhaltet die Leitfassung vom 

21.07.2008, einschließlich der Änderungssatzungen Nr. 1 bis 11.  Die Wasserversorgungssatzung ist 

gültig ab 01.01.2019. 

 

 

 

Bürgermeister Jens Spanberger 

Verbandsvorsitzender 

 

 

 



 

 

Sitzungsvorlage 

 

Gremium:   ZWL Verbandsversammlung 

Sitzungscharakter:  öffentlich 

Sitzungsdatum:  10.11.2025 

Sachbearbeiter:  Schmitt, Uwe 

 

Tagesordnungspunkt: 6 

Bezeichnung: Allgemeine Finanzprüfung 2018 - 2022 der 
Gemeindeprüfungsanstalt 

         

Beschlussvorschlag: 

Die Verbandsversammlung nimmt die wesentlichen Inhalte des Prüfberichts der 
Allgemeinen Finanzprüfung der Jahre 2018 – 2022 durch die GPA zur Kenntnis und 
stimmt den Stellungnahmen der Verwaltung zu. 

  

Sachverhalt: 

Die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg hat vom 14. Mai bis 18. Juni 2024 die 
Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Zweckverbands Wasserversorgung 
Letzenberggruppe in den Wirtschaftsjahren 2018 – 2024 geprüft. 

Die Verbandsversammlung wird hiermit nach § 18 GKZ i.V.m. § 114 Abs. 4 Satz 2 GemO über 
die wesentlichen Inhalte des Prüfberichts unterrichtet. Auf Verlangen wird jedem 
Verbandsmitglied Einsicht in den Prüfbericht gewährt. 

Am 11. September 2024 wurden der Verbandsvorsitzende und der Kaufmännische Leiter 
bereits mündlich über die wesentlichen Ergebnisse der Prüfung unterrichtet. Am 30.01.2025 
ging der Prüfbericht in schriftlicher Form ein.  

Die folgenden wesentlichen Ergebnisse wurden bei der Prüfung festgestellt. Die 
Stellungnahme der Verwaltung ist den einzelnen Feststellungen beigefügt. 

 
 
 
 
 



3 Ordnungsmäßigkeit der Verbandsverwaltung  
 
3.1 Kassenwesen  
 
3.1.1 Dienstanweisung Verbandskasse  
 
A 3  

Die „Dienstanweisung für das Verwaltungspersonal des Zweckverbandes Wasserversorgung 
Letzenberggruppe (ZWL) zur Abwicklung von anfallenden Geschäftsvorfällen“ enthält 
überwiegend Regelungen zur Anordnungs-, Bewirtschaftungs- und Feststellungsbefugnis. 
Eine Dienstanweisung für das Kassenwesen (DA-Kasse) gibt es nicht. Es fehlen daher u. a. 
kassenrechtliche Regelungen zu  

(1) den Kassenaufgaben,  
(2) der Abwicklung des Zahlungsverkehrs,  
(3) den Bankverbindungen,  
(4) den Geldanlagen,  
(5) der Aufnahme von Kassenkrediten und  
(6) der Form der Buchführung.  

Eine Dienstanweisung beziehungsweise schriftliche Regelungen sind anzufertigen (§ 28 Abs. 
1 GemKVO). 

Stellungnahme Verwaltung: 

Eine Dienstanweisung auf Basis des „neuen Musters einer Dienstanweisung für das 
Kassenwesen DA-Kasse“ ist angefertigt und der Sitzungsvorlage als Anlage beigefügt. 

 

3.1.2 Örtliche Kassenprüfung  

A 4 

In den Jahren 2018 bis 2022 ist die Verbandskasse mit Ausnahme des Jahres 2020 
turnusgemäß wirksam örtlich geprüft worden. Daher wurde die überörtliche Kassenprüfung 
teilweise eingeschränkt (§ 15 Abs. 3 GemPrO). Künftig sind die §§ 7 und 8 GemPrO 
konsequent zu beachten. 

(1) Die Kassenprüfungen sind jährlich unvermutet durchzuführen (§ 7 Abs. 1 Nr. 1 
GemPrO; Rdnr. 5).  
 
Die weiteren Prüfungshandlungen nach § 8 Abs. 2 GemPrO sind durchzuführen, u.a. 
ob bei den Forderungen die nötigen Sicherungs-, Überwachungs- und 
Beitreibungsmaßnahmen (Rdnr. 9) getroffen wurden (§ 8 Abs. 2 Nr. 5 GemPrO) und  
 

(2) ob die Kassensicherheit (Rdnr. 6) gewährleistet ist (§ 8 Abs. 2 Nr. 7 GemPrO).  

Es wird darauf hingewiesen, dass die Ergebnisse (Art und Umfang der vorgenommenen 
Prüfungshandlungen) zu dokumentieren sind (§ 9 Abs. 2 i. V. m. § 5 GemPrO).  

Stellungnahme Verwaltung: 

Die Verbandskasse wird künftig unter konsequenter Beachtung der §§ 7 und 8 GemPrO 
geprüft. Die Ergebnisse (Art und Umfang der vorgenommenen Prüfungshandlungen) werden 
nach § 9 Abs. 2 i.V.m. § 5 GemPrO dokumentiert. 



Inzwischen fand am 25.06.2025 eine unvermutete Kassenprüfung nach § 7 Abs. 1 GemPrO 
durch den Verbandsvorsitzenden Bürgermeister Spanberger statt. Die Niederschrift über die 
Prüfung nach § 9 Abs. 2 i.V.m. § 5 Abs. 1 und 2 GemPrO ist als Anlage beigefügt. 

 

A 5  

Für die Kassenprüfung wird ein Termin mit dem Verbandsvorsitzenden vereinbart, um 
daraufhin die Verbandskasse zu prüfen. Nach § 7 Abs. 1 GemPrO sind Kassenprüfungen 
unvermutet vorzunehmen. Folglich ist den Kassenbediensteten weder die Tatsache noch der 
Zeitpunkt einer bevorstehenden Kassenprüfung mitzuteilen. Entscheidendes Merkmal für 
„unvermutet“ ist das Überraschungsmoment. Dies ist künftig zu beachten.  

Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Kassenprüfungen werden künftig unvermutet durchgeführt. 

Inzwischen fand am 25.06.2025 eine unvermutete Kassenprüfung nach § 7 Abs. 1 GemPrO 
durch den Verbandsvorsitzenden Bürgermeister Spanberger statt. Die Niederschrift über die 
Prüfung ist als Anlage beigefügt. 

 

3.1.3 Zahlungsverkehr  

A 6  

Grundsätzlich ist der Zahlungsverkehr der Verbandskasse (möglichst) unbar abzuwickeln (§ 
12 Abs. 1 GemKVO), insoweit wurde weder eine Barkasse eingerichtet, noch besteht die 
Möglichkeit der Bareinzahlung bei einer Zahlstelle. Sofern die Verbandskasse bislang dennoch 
Zahlungsmittel angenommen hat, sind diese am selben Tag auf ein Girokonto des 
Zweckverbandes eingezahlt worden. Die Buchung ist erst nach Gutschrift auf dem Girokonto 
und nicht an dem Tag, an dem die Zahlung bewirkt worden ist, erfolgt. Im Zeitraum zwischen 
Zahlung mit Quittungserteilung und Erfassung in den Büchern wurden die Zahlungsmittel 
außerdem teilweise nicht ausreichend gesichert. Die Buchung hat entsprechend § 35 Abs. 2 
und § 36 Abs. 1 und 2 GemHVO zeitgerecht (bei Barzahlungen am Tag des Eingangs der 
Zahlungsmittel) zu erfolgen. Hierauf ist künftig zu achten. Zur Abwicklung des baren 
Zahlungsverkehrs ist eine Barkasse einzurichten. Des Weiteren sind Regelungen zur 
Beförderung von Zahlungsmitteln in der DA-Kasse festzulegen und einzuhalten (Rdnr. 3). 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Der Zahlungsverkehr der Verbandskasse ist möglichst unbar abzuwickeln (§ 12 Abs. 1 
GemKVO). Gemäß § 9 Abs. 3 der Dienstanweisung Kasse vom 01.08.2025 wird keine 
Barkasse geführt. Der Zahlverkehr ist nach der Dienstanweisung unbar abzuwickeln (§ 16 DA-
Kasse).   

Der Zahlungsverkehr des Verbands wird nahezu ausnahmslos unbar durchgeführt. Lediglich 
in 3-4 Fällen pro Jahr erreichen den Verband Bareinzahlungen. Die Tendenz ist weiter sinkend. 
Oftmals handelt es sich bei den Barzahlungen um säumige Schuldner. Die Einzahler werden 
dabei aufgefordert zukünftige Einzahlungen unbar durchzuführen. Der Verband kann 
Barzahlungen allerdings nicht grundsätzlich zurückweisen. Die Einrichtung einer Barkasse 
wäre für diese geringfügige Anzahl an Fällen unverhältnismäßig. Es wird daher vorgeschlagen, 
Barzahlungen, soweit sich diese nicht vermeiden lassen, auch weiterhin entgegenzunehmen 
und unverzüglich (am selben Tag) auf einem Girokonto des Verbands einzuzahlen und so 
schnell wie dies technisch möglich ist zu verbuchen.  



Die Zahlungsmittel werden ausreichend gesichert. Die Einzelheiten sind in der neu erlassenen 
Dienstanweisung Kasse vom 01.08.2025 geregelt. 

 

3.1.2 Mahn- und Beitreibungswesen  
 
3.1.2.1 Überzahlungen  
 
A 8  
 
Die Guthabenliste (Überzahlungen von Debitoren) wies zum Zeitpunkt der Prüfung am 14. Mai 
2024 insgesamt rd. 125 TEUR aus. Nach dem Eindruck der Prüfung werden die Gründe für 
die Überzahlungen zeitnah geprüft und ggf. Rückzahlungen veranlasst. Vereinzelt lagen ältere 
Überzahlungen von wesentlicher Bedeutung vor (z. B. Verträge 588880070786 mit 4.108 Euro 
oder 588880051021 mit 3.133,93 Euro). Die Überzahlungen sind zeitnah zu bearbeiten und 
ggf. zu vereinnahmen oder zurückzuerstatten (§§ 16 Abs. 1 und 3, 26, 35 Abs. 2 GemHVO). 
Auf §§ 8 Abs. 2 und 16 Abs. 1 GemKVO sowie auf die Ausführungen im GPA-Geschäfts- und 
Kommunalfinanzbericht 2024, 36 f. wird ergänzend hingewiesen.  

Stellungnahme der Verwaltung: 

Überzahlungen werden auch weiterhin zeitnah bearbeitet und ggf. vereinnahmt oder 
zurückerstattet. Die Überzahlung des Vertrags 588880070786 mit 4.108 € wurde mit dem 
Jahresabschluss 2024 erledigt. Die Überzahlung des Vertrags 588880051021 mit 3.133,93 € 
wurde mit einer hohen Nachzahlung zum Jahresende 2024 verrechnet. 

 
3.1.2.2 Einzelne Beitreibungsfälle  
 
A 9  
 
Grundlage der Prüfung des Mahn- und Beitreibungswesens war die offene Postenliste, Stand 
14. Mai 2024. Zur Beurteilung der Qualität des Mahn- und Beitreibungswesens wurden 
Stichproben einer näheren Betrachtung unterzogen. Die Erkenntnisse ergaben sich dabei aus 
den vorhandenen Vollstreckungsunterlagen und aus Gesprächen mit der stellvertretenden 
Kassenverwalterin. Hierzu ist festzustellen:  
 

(1) Mehrere Forderungen sind enthalten, deren Realisierung aufgrund anhängiger 
Insolvenz- und Restschuldbefreiungsverfahren derzeit fraglich erscheint.  

(2) In mehreren Fällen ist der Schuldner nach unbekannt verzogen.  
(3) Offene Forderungen sind seit dem Jahr 2008 vorhanden.  
(4) Die Beitreibung bei mehreren Debitoren (u. a. Geschäftspartner 1100002379, 

1100005989, 1100006407, 1100006179) seit geraumer Zeit nicht weiterverfolgt wurde.  
 
Die offenen Forderungen sind zu überprüfen (§ 15 Abs. 2 Satz 1 GemKVO, § 26 GemHVO). 
Wenn feststeht, dass die Einziehung keinen Erfolg haben wird oder die Kosten der Einziehung 
außer Verhältnis zur Höhe des Anspruchs stehen, sollten die ausfallgefährdeten und die 
uneinbringlichen Forderungen zeitnah niedergeschlagen werden (§ 15 Abs. 2 Sätze 2 und 3 
GemKVO, § 32 Abs. 2 und 4 GemHVO i. V. m. § 261 AO bzw. § 3 Abs. 1 Nr. 6 Buchst. b KAG 
i. V. m. § 261 AO; siehe auch GPA-Geschäfts- und Kommunalfinanzbericht 2016, 50 f.). 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Die Forderungen, deren Realisierung aufgrund anhängiger Insolvenz- und 
Restschuldbefreiungsverfahren derzeit fraglich erscheinen, befinden sich auf der Liste der 



Einzelwertberichtigungen. Dies ist auch bei den Fällen der nach unbekannt verzogenen 
Schuldnern und den offenen Forderungen aus dem Jahr 2008 der Fall. 

Bei dem Geschäftspartner 1100002379 ist eine Sicherungshypothek eingetragen. Die 
Beitreibung bei den weiteren genannten Debitoren ist inzwischen erledigt.  

Die offenen Forderungen werden auch weiterhin überprüft und falls erforderlich zeitnah 
niedergeschlagen. 

 

3.3 Programmanwendung  
 
3.3.1 Programmfreigabe  
 
A 12  
 
Das im Finanzwesen eingesetzte ADV-Verfahren „Kommunale Doppik SMART Eigen-
betriebslösung“ ist noch schriftlich für die örtliche Anwendung freizugeben (§§ 6, 28 Abs. 1 
GemKVO i. V. m. § 35 Abs. 5 Satz 2 Nr. 1 GemHVO). Ergänzend wird auf das Sonderheft 
1/2010 der GPA-Mitteilungen „Freigabe von ADV-Verfahren“ verwiesen.  

Stellungnahme der Verwaltung: 

Nach Auskunft des Rechenzentrums Komm.ONE wurde bereits vor mehreren Monaten eine 
neue Programmfreigabe für alle Module des KM-Finanzen bei der GPA beantragt. Bisher liegt 
diese noch nicht vor. Sobald dies der Fall ist, wird das ADV-Verfahren „Kommunale Doppik 
SMART Eigenbetriebslösung“ schriftlich zur örtlichen Anwendung freigegeben.  

 
3.3.2 Benutzer- und Berechtigungsverwaltung  
 
A 13  
 
Grundlage der Prüfung war die systemseitige Auswertung der Rollenzuordnung zu Benutzern 
vom 15. Mai 2024. Danach war aufgrund der stichprobenweisen Überprüfung Folgendes 
festzustellen:  
 

(1) Die Rolle YBENUTZADM wurde den Benutzern AZWLRDX2 und AZWLTKX1 
übertragen. In der Verwaltungspraxis wird die Benutzeradministration nur vom 
Benutzer AZWLRDX2 wahrgenommen. Eine entsprechende Anpassung ist 
vorzunehmen.  

(2) Für die Trennung von Anordnung und Vollzug dürfen folgende Rollen nie gleichzeitig 
einer Benutzerkennung zugewiesen sein: Z_N_BEW_STAN und 
Z_N_PSCD_BEWI_ALLE (Anordnung) mit Z_N_KASSE_STAN und 
Z_N_PSCD_KASSE_ZENTRAL (Buchung der Zahlung, Vorbereitung des 
Zahlungsverkehrs) oder mit Z_N_PSCD_BEWI_VOLLZUG und 
Z_N_FI_BEWI_VOLLZUG (Buchung). Die Kassenverwalterin (AZWLKNX4) und die 
stellvertretende Kassenverwalterin (AZWLTKX1) haben jedoch vollumfängliche 
Zugriffe.  

 
Die Zugriffsmöglichkeiten sind mitarbeiterbezogen, auf den jeweiligen zur Aufgabenerfüllung 
unbedingt notwendigen Umfang, zurückzuführen. Hierbei sind insbesondere der Grundsatz 
der Trennung von Anordnung und Vollzug bei allen vergebenen Berechtigungen (§ 7 Abs. 2 
Satz 4 GemKVO) sowie allgemeine Aspekte der Kassensicherheit (§ 5 Abs. 1 Nr. 3 GemKVO) 
zu berücksichtigen. Auf eine ausreichende Trennung der Tätigkeitsbereiche (§ 35 Abs. 6 Satz 



2 GemHVO) ist zu achten. Dies gilt in ganz besonderem Maße für Aufgaben, die der 
Verbandskasse vorbehalten sind (§ 1 Abs. 1 GemKVO).  
 
 

Stellungnahme der Verwaltung: 

(1) Die Rolle des Admin YBENUTZADM wurde dem Benutzer AZWLTKX1 entzogen und dem 
Benutzer AZWLUSX3 neu zugeordnet. Beide Benutzer nehmen Administratorentätigkeiten 
wahr. 

(2) Hinsichtlich der Feststellung A 13 (2) verweisen wir auf unsere Stellungnahme zu der 
Allgemeinen Finanzprüfung 2009 – 2023 Feststellung  
 
A 6 3.1.2 Kassenorganisation: 

Die Aufgabengebiete beim Verband sind aufgrund der personellen Ausstattung so 

organisiert, dass Frau Knab, die im Rahmen der Verbrauchsabrechnung (KM-V) nach § 42 

und § 43 anfallenden üblichen Anordnungsgeschäfte (Kundenneuanlagen, 

Abschlagsfestsetzungen, Kundenabrechnungen usw.) vornimmt. Damit 

zusammenhängende Ein- und Auszahlungen/Freigaben für die vorgenannten 

Anordnungsgeschäfte erfolgen durch die Kassenverwalterin Frau Knopf. Insoweit ist eine 

personelle Trennung gewährleistet. Im Vertretungsfalle ist von Seiten der beiden 

Mitarbeiterinnen sicherzustellen, dass eine der beiden Personen nicht beide Funktionen 

(Anordnung und Vollzug) gleichzeitig ausübt. Hierzu sind weitere Personen der Verwaltung 

miteinzubeziehen. 

Für alle übrigen Anordnungsgeschäfte ist die nach § 6 Abs. 3 GemKVO erforderliche 
Trennung zwischen Anordnung und Vollzug durch eine anordnungsberechtigte Person 
(Geschäftsführer oder Verbandsvorsitzender) gewährleistet. 
Die Kassenorganisation wird aus den genannten personellen und 

verwaltungsökonomischen Gründen so beibehalten.  

Die personelle Situation beim Zweckverband ist noch immer unverändert. Die 
Kassengeschäfte werden weiterhin von zwei Mitarbeiterinnen (Kassenverwalterin und 
stellvertretende Kassenverwalterin) durchgeführt. Der Geschäftsgang sowie die innere und 
äußere Kassensicherheit ist in der DA-Kasse vom 01.08.2025 geregelt. Insbesondere bei 
Urlaub und Krankheit ist es erforderlich, dass sich beide Kassenbedienstete gegenseitig 
vertreten können. Daher müssen die Rollen für Anordnung und Vollzug auch weiterhin 
beiden Nutzern zugeordnet bleiben. Darauf basierende Unstimmigkeiten konnten in der 
Vergangenheit noch zu keinem Zeitpunkt festgestellt werden.   
 

A 14  

Neben den Benutzern des Zweckverbands sind laut dem Benutzerspiegel vom 15. Mai 2024 
vom kommunalen Rechenzentrum zwei Benutzern (WKIV508 und WKIV636) die Rolle 
YBENUTZADM_VK und einem weiteren Benutzer (WKIV532) die Rolle YBENUTZADM 
übertragen. Nach § 35 Abs. 5 Satz 2 Nr. 2 und Nr. 3 GemHVO ist sicherzustellen, dass in das 
automatisierte Verfahren nicht unbefugt eingegriffen werden kann und dass gespeicherte 
Daten nicht verloren gehen und nicht unbefugt geändert werden können. Eingriffe und 
Änderungen sind dabei nur dann befugt, wenn sie für die Aufgabenerfüllung notwendig sind. 
Eine dauerhafte und ändernde Eingriffsmöglichkeit für Mitarbeiter des Rechenzentrums ist 
generell für die Aufgabenerfüllung nicht notwendig. Die externen Berechtigungen sind auf das 
Notwendige zu reduzieren. 

 



Stellungnahme der Verwaltung: 

Das Rechenzentrum teilt dazu mit, dass die Benutzer des Rechenzentrums regelmäßig 
automatisch gelöscht werden. Aktuell sind die Rollen ybenutzadm und ybenutzadm_vk keinem 
Komm.ONE User zugeordnet. 







































 

 

Sitzungsvorlage 

 

Gremium:   ZWL Verbandsversammlung 

Sitzungscharakter:  öffentlich 

Sitzungsdatum:  10.11.2025 

Sachbearbeiter:  Schmitt, Uwe 

 

Tagesordnungspunkt: 7 

Bezeichnung: Wahl des ZWL-Verbandsvorsitzenden und seiner 
Stellvertreter 

         

Beschlussvorschlag: 

Für die Amtszeit vom 17.03.2026 bis zum 16.03.2031 wählt die Verbandsversammlung 
Herrn Bürgermeister Jens Spanberger zum Verbandsvorsitzenden. Herr Bürgermeister 
Tobias Greulich wird zum 1. Stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Frau 
Amtsverwalterin Christiane Hütt-Berger wird zur 2. Stellvertretenden 
Verbandsvorsitzenden gewählt.  

  

Sachverhalt: 

Mit Beschluss der ZWL-Verbandsversammlung vom 07.12.2020 wurde Bürgermeister Jens 
Spanberger für die Zeit vom 17.03.2021 bis zum 16.03.2026 zum Vorsitzenden der ZWL-
Verbandsversammlung gewählt. Gleichzeitig wurde die damalige Bürgermeisterin Sibylle 
Würfel zur 1. Stellvertretenden Vorsitzenden und Bürgermeister Peter Seithel zum 2. 
Stellvertretenden Vorsitzenden des ZWL gewählt. 

Mit dem Beschluss der ZWL-Verbandsversammlung vom 12.12.2022 wurde Frau Würfel durch 
Herrn Bürgermeister Tobias Greulich als gesetzlicher Vertreter der Gemeinde Malsch beim 
ZWL ersetzt. Gleichzeitig rückte Herr Bürgermeister Peter Seithel als 1. Stellvertretender 
Vorsitzender auf. Herr Bürgermeister Tobias Greulich wurde 2. Stellvertretender Vorsitzender 
(Senioritätsprinzip). 

Die Amtszeit des ZWL-Verbandsvorsitzenden und seiner Stellvertreter endet nach Fristablauf 
am 16.03.2026. Gemäß § 7 Abs. 2 der ZWL-Verbandssatzung ist der Verbandsvorsitzende 
und sein Stellvertreter neu aus der Mitte der Verbandsversammlung auf die Dauer von fünf 
Jahre zu wählen. 



In der Vergangenheit wurde sich darauf verständigt, dass der dienstälteste der drei 
Verbandsbürgermeister den Vorsitz des ZWL übernimmt. Die Stellvertreter wurden ebenfalls 
entsprechend ihrer Amtszeit bestimmt (Senioritätsprinzip). 

Als Amtsverwalterin übernimmt Frau Christiane Hütt-Berger auch die Funktion der 
gesetzlichen Vertreterin der Stadt Rauenberg in der ZWL-Verbandsversammlung. 

Entsprechend der bisherigen Vorgehensweise bei der Besetzung des Verbandsvorsitzes wird 
folgende Besetzung für die Amtszeit vom 17.03.2026 bis zum 16.03.2031 vorgeschlagen: 

 

Verbandsvorsitzender   Jens Spanberger 

1. Stellvertretender Vorsitzender      Tobias Greulich 

2. Stellvertretende Vorsitzende Christiane Hütt-Berger 

 

Scheidet der Verbandsvorsitzende oder sein Stellvertreter aus der Verbandsversammlung 
aus, so findet für den Rest der Amtszeit eine Neuwahl statt (§ 7 Abs. 2 Verbandssatzung). 

 



 

 

Sitzungsvorlage 

 

Gremium:   ZWL Verbandsversammlung 

Sitzungscharakter:  öffentlich 

Sitzungsdatum:  10.11.2025 

Sachbearbeiter:  Schmitt, Uwe 

 

Tagesordnungspunkt: 8 

Bezeichnung: Bestellung der ZWL-Vertreter für die WGZ-
Verbandsversammlung 

         

Beschlussvorschlag: 

Die ZWL-Verbandsversammlung bestellt folgende ZWL-Vertreter für die WGZ-
Verbandsversammlung: 

Ordentliche Vertreter:    Stellvertreter: 

Jens Spanberger     Jochen Knopf 

Tobias Greulich     Hans-Peter Haußmann 

Christiane Hütt-Berger    Christa Albrecht 

Franz Sieber      Konrad Fleckenstein 

  

Sachverhalt: 

Gemäß der Satzung des Wassergewinnungszweckverbands Hardtwald (WGZ) besteht die 
dortige Verbandsversammlung aus: 

- dem jeweiligen Bürgermeister der Gemeinde St. Leon-Rot 
 

- dem jeweiligen Verbandsvorsitzenden des Zweckverbands Wasserversorgung 
Letzenberggruppe,  
 
im Verhinderungsfall deren allgemeinen Stellvertreter  
 

- sowie aus 6 weiteren Vertretern, von denen je ein Mitglied 3 aus der Mitte des 
Gemeinderates bzw. der Verbandsversammlung auf Dauer ihres Mandates zu 
bestellen sind.  



Bisher wurde der ZWL in der WGZ-Verbandsversammlung von dem ZWL-
Verbandsvorsitzenden Jens Spanberger und den Bürgermeistern Peter Seithel und Tobias 
Greulich, sowie vom Stadtrat Ludwig Schäffner vertreten. 

Durch die Neuwahlen der ZWL-Verbandsvorsitzenden und dem Ausscheiden von Herrn 
Stadtrat Ludwig Schäffner aus Rauenberg ist es erforderlich, neue Mitglieder für die WGZ-
Verbandsversammlung zu bestellen. Folgende Besetzung wird vorgeschlagen: 

Bürgermeister Jens Spanberger (WGZ-Verbandsmitglied gemäß WGZ-Verbandsatzung) 

Bürgermeister Tobias Greulich 

Amtsverwalterin Christiane Hütt-Berger 

Stadtrat Franz Sieber 

Im Verhinderungsfall werden die Bürgermeister/Amtsverwalterin von ihren allgemeinen 
Stellvertretern nach § 48 GemO vertreten (Herr Jochen Knopf, Herr Hans-Peter Haußmann, 
Frau Christa Albrecht). Zum Stellvertreter von Herrn Stadtrat Franz Sieber wird Herr 
Gemeinderat Konrad Fleckenstein vorgeschlagen. 

 

 



 

 

Sitzungsvorlage 

 

Gremium:   ZWL Verbandsversammlung 

Sitzungscharakter:  öffentlich 

Sitzungsdatum:  10.11.2025 

Sachbearbeiter:  Schmitt, Uwe 

 

Tagesordnungspunkt: 9 

Bezeichnung: Abschluss Stromliefervertrag 2026 - 2027 

         

Beschlussvorschlag: 

Die ZWL-Verbandsversammlung beschließt den Anbieter mit den am 10.11.2025 
preislich günstigsten Konditionen mit der Belieferung von Strom für den ZWL für den 
Zeitraum 01.01.2026 bis 31.12.2027 zu beauftragen.   

  

Sachverhalt: 

Die Kosten für den Strombezug für die Wasserspeicherung und Verteilung sowie für das 
Verbandsgebäude betrugen im Jahr 2024 ca. 35.000 €.   

Der bisherige Stromliefervertrag (01.01.2024 – 31.12.2025) bei der Erdgas Südwest GmbH 
endet zum Jahresende. Um für die Jahre 2026 – 2027 wieder einen Stromvertrag mit möglichst 
günstigen Konditionen abschließen zu können, wurde bei sieben Stromversorger die 
derzeitigen Tarife für insgesamt 12 Abnahmestellen (ca. 112.000 kWh/a) angefragt.  

Vier Stromversorger zeigten grundsätzlich Interesse dem Abschluss eines Stromliefervertrags 
und legten ein Angebot vor. Allerdings beträgt die Bindezeit des Angebots in der Regel nur 
wenige Stunden, so dass jeweils vereinbart wurde zum 10.11.2025 ein aktualisiertes Angebot 
vorzulegen. Die Übersicht der eingegangenen Angebote wird zur Sitzung als Tischvorlage 
nachgereicht.   

Es wird vorgeschlagen mit dem Anbieter mit den am 10.11.2025 preislich günstigsten 
Konditionen einen Stromliefervertrag für den Zeitraum 01.01.2026 bis 31.12.2027 
abzuschließen.  

 

   



 

 

Sitzungsvorlage 

 

Gremium:   ZWL Verbandsversammlung 

Sitzungscharakter:  öffentlich 

Sitzungsdatum:  10.11.2025 

Sachbearbeiter:  Schmitt, Uwe 

 

Tagesordnungspunkt: 10 

Bezeichnung: Abschluss Gasliefervertrag 2026 - 2027 

         

Beschlussvorschlag: 

Die ZWL-Verbandsversammlung beschließt den Anbieter mit den am 10.11.2025 
preislich günstigsten Konditionen mit der Belieferung von Gas für den ZWL für den 
Zeitraum 01.01.2026 bis 31.12.2027 zu beauftragen.   

  

Sachverhalt: 

Die Kosten für die Lieferung von Gas für das Verbandsgebäude betrugen im Jahr 2024 ca. 
7.600 €.   

Der bisherige Gasliefervertrag (01.01.2024 – 31.12.2025) bei der Erdgas Südwest GmbH 
endet zum Jahresende. Um für die Jahre 2026 – 2027 wieder einen Gasvertrag mit möglichst 
günstigen Konditionen abschließen zu können, wurde bei acht Gasanbieter die derzeitigen 
Tarife für ca. 70.000 kWh/Jahr angefragt.  

Fünf Gasanbieter zeigten grundsätzlich Interesse dem Abschluss eines Gasliefervertrags und 
legten ein Angebot vor. Allerdings beträgt die Bindezeit des Angebots in der Regel nur wenige 
Stunden, so dass jeweils vereinbart wurde zum 10.11.2025 ein aktualisiertes Angebot 
vorzulegen. Die Übersicht der eingegangenen Angebote wird zur Sitzung als Tischvorlage 
nachgereicht.   

Es wird vorgeschlagen mit dem Anbieter mit den am 10.11.2025 preislich günstigsten 
Konditionen einen Gasliefervertrag für den Zeitraum 01.01.2026 bis 31.12.2027 
abzuschließen.  

 

   



 

 

Sitzungsvorlage 

 

Gremium:   ZWL Verbandsversammlung 

Sitzungscharakter:  öffentlich 

Sitzungsdatum:  10.11.2025 

Sachbearbeiter:  Schmitt, Uwe 

 

Tagesordnungspunkt: 11 

Bezeichnung: Ersatzbeschaffung eines Fahrzeugs für den ZWL Fuhrpark 

         

Beschlussvorschlag: 

Die ZWL-Verbandsversammlung beschließt den VW Caddy durch einen neuen VW 
Transporter mit Plugin Hybrid Antrieb zu ersetzen und ermächtigt die Verwaltung dazu 
den entsprechenden Kaufvertrag nach der Einholung von insgesamt drei 
Vergleichsangeboten abzuschließen.  

  

Sachverhalt: 

Der ZWL verfügt seit dem Jahr 2008 über das Fahrzeug VW Caddy mit Erdgasmotor. Das 
Fahrzeug ist seitdem werktags täglich im Einsatz und auch in den Bereitschafts- und 
Notfalldienst am Wochenende mit eingebunden. Der aktuelle Kilometerstand beträgt 213.369 
Km. 

Trotz regelmäßiger Pflege und Reparaturen in Eigenregie wären nun planmäßig größere 
Maßnahmen angestanden um das Fahrzeug in einem sicheren und verkehrstüchtigen Zustand 
zu erhalten. So müsste die Fahrertür dringend erneuert werden und Anfang 2026 wäre die 
regelmäßige Prüfung des Gastanks angestanden.  

Aufgrund eines Lecks am Gastank musste das Fahrzeug allerdings aus Sicherheitsgründen 
kurzfristig am 22.10.2025 außer Dienst gestellt werden. Eine Reparatur hätte den Zeitwert des 
Fahrzeugs deutlich überschritten und wäre nicht mehr wirtschaftlich gewesen.  

Beladen ist das Fahrzeug mit sämtlichen Werkzeugen und Gerätschaften (z.B. Pumpe und 
Stromaggregat) welche zur eigenständigen Bearbeitung der regelmäßig anfallenden 
Tätigkeiten (z.B. Hausanschluss herstellen, Leckage orten, Rohrbruch beheben, 
Zählerwechsel) erforderlich sind. Allerdings ist das Fahrzeug dadurch sowohl platz- wie auch 
gewichtstechnisch an seiner Grenze angekommen. 



In den vergangenen Jahren wurden vergleichbare Fahrzeuge durch VW Transporter ersetzt. 
Im Vergleich zu dem VW Caddy bieten diese erhebliche Platz- und Gewichtsvorteile und haben 
sich bei der täglichen Arbeit bewährt. Es wird daher vorgeschlagen den VW Caddy durch einen 
VW Transporter zu ersetzen. 

Angeboten wird der VW Transporter T7 als Dieselfahrzeug, Plugin-Hybrid und als reines 
Elektrofahrzeug. 

Der ZWL beabsichtigt seinen Fuhrpark zukünftig emissionsfrei zu betreiben um einen weiteren 
Schritt in Richtung Klimaneutralität zu gehen. Ein reines Elektrofahrzeug ist in der Verwaltung 
bereits im Einsatz. In Kombination mit der vorhandenen PV-Anlage auf dem Dach des ZWL 
stellt ein elektrischer Fuhrpark eine sinnvolle Ergänzung dar. 

Leider ist der Bereich der Nutzfahrzeuge hinsichtlich der Elektromobilität noch nicht so weit 
fortgeschritten, wie dies bei den PKWs bereits der Fall ist. 

Das Elektrofahrzeug verfügt über eine 64 kWh Batterie und über einen durchschnittlichen 
kombinierten Energieverbrauch von 22,9 kWh/100 km. Die elektrische Reichweite beträgt 
(kombiniert) 318 km nach WLTP. Die tatsächliche Reichweite dürfte darunter liegen. 

Im Alltag stellt dies eine ausreichende Reichweite dar. Allerdings muss davon ausgegangen 
werden, dass das Fahrzeug auch im Winter bei Kälte und Dunkelheit in der Rufbereitschaft 
zum Einsatz kommt und unter Umständen auch eine Pumpe über die Fahrzeugbatterie 
mehrere Stunden lang betrieben werden muss. Die elektrische Reichweite reduziert sich 
dadurch nochmals erheblich. Zudem verfügt die elektrische Variante nicht über einen 
Allradantrieb, was gerade im Winter wichtig wäre um die am Hang gelegenen Hochbehälter 
sicher erreichen zu können. 

Die Plugin Hybrid Variante (2,5 l eHybrid 171 kW) verfügt über eine 16,5 kWh Batterie mit einer 
elektrischen Reichweite von ca. 80 - 90 Km. Dadurch lässt sich vermutlich ein Großteil der 
täglichen Fahrten abdecken. Bei größeren und längeren Einsätzen ist es möglich auf den 
Dieselmotor zurück zu greifen. Ein Allradantrieb ist bei der Plugin Variante leider nicht 
erhältlich. 

Das Dieselfahrzeug (2,0 l TDI 4MOTION 110 kW) verfügt über ein 8-Gang-Automatikgetriebe 
und einen Energieverbrauch von 8,6 l/100 km. 

Die Angebotssummen (netto) für die Fahrzeuge belaufen sich nach Abzug aller möglichen 
Nachlässe und inkl. Überführungspauschale auf: 

e-Transporter  45.548,48 € 

eHybrid  41.445,22 € 

Diesel   38.580,98 € 

Unter Berücksichtigung der o.g. Vor- und Nachteile der drei Varianten schlägt die Verwaltung 
vor den VW Caddy Baujahr 2008 durch einen VW Transporter mit Plugin Hybridantrieb zu 
ersetzen. Sofern die Verbandsversammlung dem zustimmt werden zwei weitere 
Vergleichsangebote eingeholt, so dass der preisgünstigste Anbieter beauftragt werden kann. 

Zusätzlich zu dem Fahrzeug muss der Aufbau/Ausstattung des Fahrzeugs beauftragt werden. 
Diese erfolgt nicht direkt durch VW sondern durch eine entsprechende Fachfirma. Die 
Kostenschätzung dafür beträgt ca. 13.000 € (netto). 

Im Wirtschaftsplan 2026 werden die Beträge für das Fahrzeug und die Ausstattung 
berücksichtigt.    


